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Sehr geehrte Damen und Herren, 
das vergangene Jahr war für uns alle herausfordernd. Im 
privaten ebenso wie im beruflichen Alltag mussten ge-
wohnte Verhaltens- und Verfahrensmuster überdacht 
werden. Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
amtlichen Lebensmittelüberwachung hatten mit diversen 
Einschränkungen zu kämpfen. Neben persönlichen Her-
ausforderungen, die etwa Schul- und Kitaschließungen 
mit sich brachten, machten unter anderem die notwendi-
gen Kontaktbeschränkungen eine Anpassung des 
amtlichen Kontrollhandelns erforderlich. Ausdrücklich zu 
erwähnen, weil in der Öffentlichkeit wenig wahrgenommen, ist, in welch großem Um-
fang sich das Personal der amtlichen Lebensmittelüberwachung bei der 
Pandemiebekämpfung, beispielsweise bei der Beschaffung notwendiger Schutzaus-
rüstung und der Unterstützung der Gesundheitsämter bei der Kontaktnachverfolgung 
engagierte. Einiges aus dem speziellen Fachwissen für die Lebensmittel- und Bedarfs-
gegenständeüberwachung, zum Beispiel Erfahrungen aus der Rückverfolgung von 
Lebensmitteln, konnte in diesem Zusammenhang nutzbringend eingebracht werden. 

Dennoch stand für die amtliche Lebensmittelüberwachung auch im Jahr 2020 die Ge-
währleistung des Inverkehrbringens qualitativ hochwertiger und gesundheitlich 
unbedenklicher Lebensmittel, Kosmetika und Bedarfsgegenstände im Fokus. Hierfür 
wurden die relevanten Unternehmen entlang der gesamten Produktions- und Ver-
triebskette durch risikoorientierte Kontrollen und Probenahmen auf die Einhaltung der 
rechtlichen Vorgaben hin überprüft. Die im vorliegenden Bericht ausführlich dargestell-
ten Ergebnisse der amtlichen Lebensmittelüberwachung machen deutlich, dass die 
Sicherheit der in Thüringen angebotenen Erzeugnisse auch in diesen schwierigen Zei-
ten stets gewährleistet war.  

Hervorheben möchte ich, dass die erreichten Kontroll- und Probenzahlen in Anbetracht 
der besonderen Herausforderung ein beachtliches Arbeitspensum darstellen. Hierfür 
bedanke ich mich von ganzem Herzen beim Kontroll- und Untersuchungspersonal der 
kommunalen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter und des Thüringer Lan-
desamtes für Verbraucherschutz! Ohne deren großartiges Engagement wäre eine 
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, kosmetischen 
Mitteln und Tabakerzeugnissen in dieser Qualität nicht möglich. 

Es grüßt Sie herzlichst Ihre 

 
 

 
Heike Werner 
Thüringer Ministerin  
für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
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1 Vollzug der amtlichen Lebensmittelüberwachung 

1.1 Kontrollen der Betriebe 

1.1.1 Risikoorientierte Überwachung von Betrieben 
Nach den Grundsätzen des europäischen Lebensmittelrechts tragen die Lebensmittel-
unternehmer für die Sicherheit der von ihnen in den Verkehr gebrachten Lebensmittel 
die Hauptverantwortung. Sie sorgen auf allen Produktions-, Verarbeitungs- und Ver-
triebsstufen in den ihrer Kontrolle unterstehenden Unternehmen dafür, dass die 
Lebensmittel die für ihren Tätigkeitsbereich geltenden Anforderungen des Lebensmit-
telrechts erfüllen und überprüfen die Einhaltung dieser Anforderungen. Zur Gewährung 
der Lebensmittelsicherheit arbeiten sie mit auf HACCP („Hazard Analysis and Critical 
Control Points“) basierenden Verfahren, welche darauf abzielen, mögliche Gefahren, 
die im Produktionsprozess auftreten können, zu erkennen und diese Gefahren durch 
Festlegung kritischer Lenkungspunkte im Lebensmittelbetrieb zu beherrschen.  

Durch die amtliche Lebensmittelüberwachung werden die Betriebe und Einrichtungen, 
die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel und Tabakerzeugnisse 
herstellen, importieren, be- oder verarbeiten und in den Verkehr bringen nach einem 
risikobasierten Ansatz auf Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Anforderungen über-
prüft. Die Aufgabe der amtlichen Lebensmittelüberwachung ist es, Verbraucherinnen 
und Verbraucher vor Gesundheitsgefahren, Irreführung und Täuschung zu schützen 
und dadurch ein hohes Niveau des gesundheitlichen Verbraucherschutzes sicherzu-
stellen. In Deutschland sind die Bundesländer für die Durchführung und Organisation 
der amtlichen Lebensmittelüberwachung zuständig. Im Freistaat Thüringen handelt es 
sich hierbei um:  

 das Thüringer Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, 
 das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz und 
 die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreis-

freien Städte. 

Amtliche Kontrollen in den vorgenannten Betrieben erfolgen sowohl planmäßig als 
auch anlassbezogen.  

Die planmäßigen Kontrollen umfassen die stichprobenweise Überprüfung von Lebens-
mittelunternehmen auf allen Handelsstufen - vom Hersteller oder Importeur bis zum 
Einzelhandel einschließlich der Betriebe der Gastronomie und in Einrichtungen der 
Gemeinschaftsverpflegung. Auf Grundlage einer risikobasierten Beurteilung jedes ein-
zelnen Betriebes wird die Anzahl der planmäßigen Kontrollen pro Betrieb und Jahr 
ermittelt. Dazu werden die Betriebe zunächst anhand ihres Tätigkeitsprofils und Pro-
duktportfolios verschiedenen Risikoklassen zugeordnet. Die fortlaufende Einstufung 
erfolgt auf der Grundlage der jeweils aktuellen Kontrollergebnisse.  
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Kontrollen aus besonderem Anlass werden insbesondere bei Beanstandungen von 
Erzeugnissen, bei Verbraucherbeschwerden oder Erkrankungsgeschehen, die im Zu-
sammenhang mit dem Verzehr von Lebensmitteln stehen können, durchgeführt. 

Neben den Betriebskontrollen gehört die amtliche Entnahme von Proben für Labor-
untersuchungen zu den Kernaufgaben der Lebensmittelüberwachung. Für die Ent-
nahme der Proben sind die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der 
Landkreise und kreisfreien Städte zuständig. Die Probenahme erfolgt aufgrund risiko-
basierter Probenpläne, für Überwachungsprogramme oder in Verdachtsfällen. Die 
amtlichen Proben werden von den Sachverständigen des Thüringer Landesamtes für 
Verbraucherschutz untersucht. Sofern die entnommenen Proben zu beanstanden 
sind, dienen die erstellten amtlichen Gutachten sowohl als Grundlage für die erforder-
lichen Vollzugsmaßnahmen als auch als Beweismittel bei der ordnungs- und 
strafrechtlichen Ahndung. 

Die Lebensmittelbetriebe werden systematisch in einem elektronischen Informations-
system erfasst, in dem alle Kontrollen und deren Ergebnisse sowie die Probenahmen 
und Untersuchungsergebnisse dokumentiert werden. 

Im Jahr 2020 waren in Thüringen 31.003 Betriebe registriert, die der Überwachung 
durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Kreise und kreisfreien 
Städte unterlagen (Abbildung 1). 

 
Abbildung 1: Anzahl der Betriebe und Kontrollen von 2011 bis 2020 

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter kontrollierten im Berichtsjahr ins-
gesamt 12.106 Betriebe und führten in diesen Betrieben 23.142 Kontrollen durch. Das 
entspricht analog den Vorjahren in etwa zwei Kontrollen je kontrolliertem Betrieb. Je-
doch ist im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche Reduktion der Zahl der 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Betriebe 32.390 31.874 31.303 31.095 30.876 30.716 30.826 30.642 30.373 31.003
Kontrollen 43.954 42.197 40.768 36.287 35.092 37.792 35.475 34.394 34.639 23.142
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durchgeführten Kontrollen um 11.497 Stück festzustellen. Dies ist auf die Auswirkun-
gen der Corona-Pandemie zurückzuführen. Einerseits führten u. a. die notwendige 
Kontaktminimierung und die Abordnung von Personal der Lebensmittelüberwachung 
in die Gesundheitsämter zu gewissen Einschränkungen. Gleichzeitig bedeutete die 
Schließung bestimmter Betriebsarten, wie z. B. der Gastronomie, eine merkliche Re-
duktion der planmäßigen Kontrollbesuche, da amtliche Kontrollen in aller Regel nur im 
laufenden Betrieb zu den jeweiligen Betriebszeiten durchgeführt werden. Dies schaffte 
wiederum den notwendigen Freiraum, um die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
und damit die vorgesehenen Kontrollen bedarfsgerecht neu zu planen. Die Kontroll-
quote von durchschnittlich fast zwei Kontrollen je kontrolliertem Betrieb wurde 
beibehalten: Die Durchführung und der Erfolg amtlich angeordneter Maßnahmen wur-
den also weiterhin trotz der geringeren Zahl durchgeführter Kontrollen überprüft. 
Unabhängig all dieser Umstände blieben Kontrollen aus akutem Anlass (z. B. bei Be-
schwerden oder bei Verdacht auf nichtkonformes Verhalten) jederzeit und weitgehend 
uneingeschränkt gewährleistet. Insgesamt kann daher trotz der geringeren Kontroll-
zahlen auch für dieses, in weiten Teilen ungewöhnliche Jahr festgestellt werden, dass 
die Sicherheit aller Verbraucherinnen und Verbraucher in Thüringen zu jedem Zeit-
punkt gewährleistet blieb.   

Bei den amtlichen Kontrollen wurden in 980 Betrieben Mängel festgestellt. Ca. 45 % 
der Verstöße betrafen Mängel der allgemeinen Betriebshygiene. Dazu gehörten eine 
unzureichende Ausstattung der Betriebsräume (z. B. bauliche Mängel) sowie ungenü-
gende Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen. Weiterhin waren bei 25 % der 
Verstöße Mängel bei der Durchführung betrieblicher Eigenkontrollen nach dem 
HACCP-Konzept und der Mitarbeiterschulung zu verzeichnen. 18 % der festgestellten 
Verstöße betrafen Mängel bei der Kennzeichnung und Aufmachung von Lebensmit-
teln. 

 
Abbildung 2: Art und Häufigkeit der festgestellten Verstöße im Jahr 2020 

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter in Thüringen erließen 2020 auf-
grund der festgestellten Verstöße 790 Verfügungen zur Abstellung der Mängel, führten 
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45 Sicherstellungen nicht verkehrsfähiger Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kos-
metischer Mittel durch und sprachen in 477 Fällen Verwarnungen aus. 

Wegen Verstößen gegen das Lebensmittelrecht wurden 146 Bußgeldverfahren einge-
leitet. Gründe hierfür waren u. a.:  

 hygienische Mängel, wie beispielsweise in einem Schnellimbiss, in dem 
gebackene Geflügelspezialitäten, orientalisches Gemüse, Fladenbrot mit 
Geflügelfleisch vom Drehspieß und Getränke angeboten wurden. Fußboden, 
Regale, Waschbecken und Kühlschränke waren verschmutzt. In den 
gewerblichen Räumen wurden Mäusekot und eine starke Ansammlung von 
Ameisen vorgefunden. Die hausgemachten Saucen lagerten ungekühlt bei 
Zimmertemperatur. In einem Kühlschrank wurden verdorbene Lebensmittel mit 
gräulichen schimmelähnlichen Ablagerungen vorgefunden.  

 Inverkehrbringen von mit Schimmel befallenem Joghurt und Buttermilch mit 
erheblichen sensorischen Mängeln noch vor Ablauf des angegebenen MHD, 

 Inverkehrbringen von Thüringer Rostbratwurst mit erhöhtem Wassergehalt, 
 Inverkehrbringen von ungekennzeichneten und überlagerten Tabakerzeug-

nissen durch eine Sisha-Bar. 

In 15 Fällen mussten Betriebe geschlossen werden. Die Betriebsschließungen wurden 
nach Beseitigung der Mängel wieder aufgehoben. Schließungsgründe waren haupt-
sächlich hygienische bzw. bauliche Mängel, wie z. B.: 

 gravierende Reinigungsmängel in der Küche und Schadnagerbefall in den Kel-
lerräumen einer Gaststätte und 

 gravierende Mängel in der Hygiene, der Warenpflege, der Rückverfolgbarkeit 
von bezogenen Lebensmitteln und der Fachkenntnisse des Lebensmittelunter-
nehmers in einem Döner-Imbiss. 

In 28 Fällen lagen Verstöße vor, die strafbewehrt sind. In diesen Fällen wurden durch 
die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter Strafanzeigen erstattet. Die ent-
sprechenden Vorgänge wurden an die Staatsanwaltschaft zur weiteren Verfolgung 
abgegeben. Gründe für eine Strafanzeige waren beispielsweise: 

 Verbrauchertäuschung: ein Online-Shop für Fleisch- und Wurstwaren warb auf 
seiner Website mit einer eigenen, kleinbäuerlichen Schweinehaltung und einer 
zugelassenen Fleischerei, jedoch hielt er weder Schweine noch war die Flei-
scherei zugelassen oder auch nur dem Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt bekannt. Stattdessen hielt er Gänse, die er in 
einem zugelassenen Schlachtbetrieb schlachten ließ. Da er deren Schlachtkör-
per ohne jegliche Kennzeichnung und Rückverfolgungsmöglichkeit in den 
Lebensmittelverkehr brachte, eröffnete das Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt zusätzlich ein Bußgeldverfahren. 

 In einem Hotel wurden bei mehreren aufeinanderfolgenden amtlichen Kontrol-
len verdorbene bzw. gesundheitsgefährdende Lebensmittel vorgefunden. 
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Tabelle 1 zeigt die Entwicklung der in Thüringen durchgeführten amtlichen Maßnah-
men in den Jahren 2011 bis 2020. Es ist zu erkennen, dass es in den drei Jahren von 
2014 bis 2016 nur geringe Veränderungen gab. Ab 2017 erkennt man eine deutliche 
Verringerung der Anzahl an Verwarnungen sowie einen Anstieg der Anzahl an Verfü-
gungen. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es seit dem Jahr 2017 eine Änderung 
der statistischen Erfassung gab, die auf einer Einigung der Bundesländer zur einheit-
lichen Erfassung von Maßnahmen beruht. So werden „Verwarnung ohne Verwarngeld, 
mündlich“ den nicht formellen Maßnahmen zugeordnet und daher nicht mehr unter 
dem Oberbegriff „Verwarnungen“ erfasst. Die Anzahl an Verfügungen hat sich statis-
tisch gesehen erhöht, da auch Mängel- bzw. Kontrollberichte, die Anordnungen mit 
Verfügungscharakter enthalten und die eine Nachkontrolle erfordern, anders als zuvor, 
den Verfügungen zugerechnet werden. Die gesunkene Zahl der amtlichen Maßnah-
men im Jahr 2020 ist im Zusammenhang mit dem pandemiebedingten Rückgang der 
Kontrollen zu betrachten. 

Jahr Ver- 
fügungen 

Sicher- 
stellungen 

Betriebs-
schließungen Bußgelder Ver- 

warnungen 
Straf- 

anzeigen 

2011 1.198 42 33 395 1.598 63 

2012    610 29 34 410 1.488 54 

2013    597 33 35 367 1.346 39 

2014    751 32 36 299 1.380 50 

2015    563 17 24 200 1.176 45 

2016    880 19 36 246 1.403 39 

2017 1.950 19 25 233    728 34 

2018 1.788 17 14 224    902 34 

2019 1.241 29 19 265    808 41 

2020    790 45 15 146    477 28 

Tabelle 1: Amtliche Maßnahmen in den Jahren 2011 bis 2020 

1.1.2 Lebensmittelrechtliche Zulassung von Betrieben 
Grundsätzlich benötigen Betriebe, die Lebensmittel tierischen Ursprungs in den Ver-
kehr bringen, nach dem europäischen Lebensmittelrecht eine lebensmittelrechtliche 
Zulassung. Je nach Vermarktungsweg und -umfang und je nach Tätigkeit können Aus-
nahmen von der Zulassungspflicht bestehen. Eine Zulassungspflicht besteht immer für 
Schlachtbetriebe von Haushuftieren und Farmwild sowie gewerbliche Milchbearbei-
tungsbetriebe. Betriebe, die Fleisch, Fisch oder Eier be- oder verarbeiten, sind dann 
zulassungspflichtig, wenn sie ihre Erzeugnisse nicht nur am Ort der Herstellung abge-
ben. Auch Küchen- bzw. Cateringbetriebe können gegebenenfalls unter die 
Zulassungspflicht fallen. 
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2020 waren in Thüringen 606 Lebensmittelunternehmen lebensmittelrechtlich zuge-
lassen. Durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter wird die Einhaltung 
der Zulassungsvoraussetzungen regelmäßig durch Vor-Ort-Kontrollen bei diesen Un-
ternehmen überprüft. 

Endgültig lebensmittelrechtlich zugelassen wurden 30 Lebensmittelunternehmen, da-
bei erhielten 23 Betriebe ihre Zulassung durch das Thüringer Landesamt für 
Verbraucherschutz, sieben weitere Betriebe durch die zuständigen Veterinär- und Le-
bensmittelüberwachungsämter. Im Rahmen der Zulassungsverfahren wurden die 
jeweiligen Betriebe vom Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz bzw. von den 
zuständigen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern auf die vollständige 
Einhaltung der lebensmittelrechtlichen Anforderungen und Voraussetzungen geprüft. 

Im Vorfeld wurde in 26 Fällen eine befristete Zulassung erteilt, damit diese Lebensmit-
telbetriebe ihre Tätigkeit aufnehmen oder Maßnahmen zur Mängelbeseitigung 
abschließen konnten. Bei 21 Betrieben waren Anpassungen des Zulassungsbeschei-
des, wie z. B. aufgrund veränderter Verantwortlichkeiten oder Namensänderungen, 
durch die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter bzw. das Thüringer Lan-
desamt für Verbraucherschutz notwendig. 

18 Lebensmittelunternehmen stellten ihre zulassungspflichtigen Tätigkeiten ein und 
verzichteten im Berichtsjahr daher auf ihre lebensmittelrechtliche Zulassung bzw. die 
Zulassung wurde widerrufen.  

1.2 Schwerpunktkontrollen 
Neben den planmäßigen, risikoorientierten Kontrollen werden von den Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsämtern Überwachungsprogramme zu aktuellen Themen 
durchgeführt.  

1.2.1 Bundesweiter Überwachungsplan 2020 
Der Bundesweite Überwachungsplan (BÜp) beinhaltet amtliche Betriebskontrollen und 
Untersuchungen, die schwerpunktmäßig durchgeführt werden. Die Kontrollen dienen 
der Überprüfung der Einhaltung lebensmittelrechtlicher Vorschriften. Die Kontroll-
schwerpunkte des BÜp werden jährlich zwischen den Ländern abgestimmt. Das 
Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) fasst die Ergeb-
nisse aller teilnehmenden Länder zusammen und veröffentlicht diese in Form eines 
BÜp-Jahresberichts. Die von Thüringen im Jahr 2020 erzielten Ergebnisse werden an 
dieser Stelle vorab dargestellt. 

Einhaltung der Kühlkette während des Transportes von leichtverderblichen Kon-

ditoreiprodukten 

Backwaren und vor allem Konditoreiprodukte mit Sahne-, Pudding- und Cremefüllun-
gen sind sehr schmackhaft und daher beliebt. Sie sind jedoch leicht verderblich und 
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erfordern einen hygienisch einwandfreien Umgang, damit diese sensiblen, d. h. mikro-
biologisch anfälligen, Konditoreiprodukte auch bekömmlich sind und nach Verzehr 
nicht zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung führen. Gemäß den lebensmittel-
rechtlichen Vorschriften hat jeder Lebensmittelunternehmer im Rahmen seiner 
Sorgfaltspflicht und Eigenverantwortlichkeit sicherzustellen, dass Lebensmittel auf al-
len seiner Kontrolle unterliegenden Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen 
die einschlägigen Hygienevorschriften erfüllen. Für leicht verderbliche Lebensmittel, 
wie z. B. cremehaltige Backwaren und Torten, sind spezifische Hygienemaßnahmen 
erforderlich, um bestimmte Temperaturanforderungen einzuhalten und die Kühlkette 
ab der Herstellung bis zur Abgabe an den Verbraucher nicht zu unterbrechen. In der 
europäischen Hygieneverordnung (Verordnung (EG) Nr. 852/2004) werden die Anfor-
derungen hinsichtlich der Temperaturerfordernisse definiert und in der Norm DIN 
10508 „Lebensmittelhygiene – Temperaturen für Lebensmittel“ konkretisiert. 

Im Zuge der regelmäßigen Betriebskontrollen der amtlichen Lebensmittelüberwa-
chung in Bäckereien und Konditoreien war in der Vergangenheit jedoch vermehrt die 
mangelhafte Einhaltung der Kühlkette während des Transportes von leicht verderbli-
chen Konditoreiprodukten in die Filialen aufgefallen. Deshalb sollte im Rahmen eines 
deutschlandweiten Kontrollprogramms in Bäckereien und Konditoreien der Einhaltung 
der Kühlkette bei leichtverderblichen Konditoreiprodukten - insbesondere beim Trans-
port in die Filialen - besonderes Augenmerk geschenkt werden. Durch die verstärkte 
Überprüfung sollte gezielt auf möglicherweise vorhandene Mängel hingewiesen und 
so einem vorzeitigen Verderb der Produkte aufgrund mikrobiologischer Risiken entge-
gengewirkt werden.  

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter kontrollierten in Thüringen 118 
kleine und mittelständische Bäckereien und Konditoreien, die an Filialen bzw. Markt-
stände lieferten. Die Kontrollen erfolgten insbesondere in den Sommermonaten mittels 
einer vorgegebenen Checkliste. Dabei wurde beispielsweise erfasst, wie viele Außen-
stellen beliefert werden, wie lange der Transport zur am weitesten entfernten 
Außenstelle dauert und wie der Transport der Konditoreiprodukte dahin erfolgt. Des 
Weiteren wurde geprüft, ob die Temperatur während des Transportes gemessen wird, 
ob es Aufzeichnungen gibt, die das Einhalten der Kühlkette während des Transportes 
belegen, und ob die Temperatur während des Transportes, der Lagerung und des Ver-
kaufs in der Außenstelle bzw. Filiale im Eigenkontrollkonzept des Betriebes 
berücksichtigt ist. 

In 86 der kontrollierten Betriebe (73 %) kamen überwiegend Thermoboxen aus Styro-
por zur passiven Kühlung der leichtverderblichen Konditoreiprodukte zum Einsatz.     
29 Betriebe (25 %) verfügten über eine aktive Kühlung, d. h. Kühlfahrzeuge. Bei          
25 der kontrollierten Betriebe (21 %) wurde festgestellt, dass teilweise leichtverderb-    
liche Konditoreiprodukte ohne Kühlung transportiert wurden.  

Bei kurzen Wegstrecken mit Fahrzeiten von weniger als 15-20 Minuten bis zu den 
Filialen kann eine Kühlung der Konditoreiprodukte während des Transportes entbehr-
lich sein, sofern die Konditoreiwaren ausreichend vorgekühlt werden. Dies wurde 
daher von den Lebensmittelüberwachungsbehörden toleriert und betraf insbesondere 
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kleinere Betriebe mit Belieferung von wenigen Filialen im näheren Umkreis. Größere 
mittelständige Bäckereien und Konditoreien belieferten bis zu 60 Filialen. Die Wegzei-
ten zur weit entferntesten Filiale betrugen hierbei bis zu einer Stunde, in drei Fällen 
sogar bis zu zwei Stunden. In letzteren drei Fällen war die Kühlung der Konditoreipro-
dukte während des Transportes gewährleistet und dokumentiert. Insgesamt wurde 
festgestellt, dass in 20 der kontrollierten Betriebe (17 %) keine Temperatur während 
des Transportes gemessen wurde und entsprechend auch keine Aufzeichnungen über 
die Einhaltung der Kühlkette während des Transportes vorhanden waren.  

Im Eigenkontrollkonzept der Unternehmen fand die Temperaturüberwachung während 
der Lagerung und des Verkaufs in den Filialen in 97 Betrieben (82 %) grundsätzlich 
Berücksichtigung, währenddessen dies für den Transport nur in 26 Betrieben (22 %) 
der Fall war.  

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter führten insgesamt in 74 Betrie-
ben (63 %) entsprechende Belehrungen durch und erteilten sieben Verwarnungen.  

Hygienische Herstellung und Abgabe von selbst aufgeschnittenem Obst und 

Obstsalat 

In Einzelhandelsgeschäften und auf Märkten werden Früchte, wie z. B. Melonen, Ana-
nas oder Papaya, aufgeschnitten und lose bzw. als Obstsalat zum Verkauf angeboten. 
Die Früchte werden nach dem Aufschneiden meist mit Frischhaltefolien abgepackt und 
vereinzelt ungekühlt und nicht selten über einen längeren Zeitraum von bis zu mehre-
ren Tagen zum Verkauf angeboten. Zum Schutz der Verbraucher vor einer 
mikrobiellen Kontamination der zerteilten, in Scheiben geschnittenen oder gestückel-
ten Früchte sind lebensmittelrechtliche Vorschriften zu beachten. Eine nachteilige 
Beeinflussung der Produkte durch die Umgebung, unsachgemäße Handhabung oder 
mangelnde Personalhygiene müssen vermieden werden, um einem vorzeitigen Ver-
derb der Produkte entgegen zu wirken. Hierbei gilt der Grundsatz: je größer der 
Zerkleinerungsgrad der Früchte ist, desto schneller und leichter verderblich wird das 
Erzeugnis. Dem kann durch Sauberkeit bei der Herstellung und Kühllagerung der zer-
kleinerten Obstprodukte entgegengewirkt werden.  

Ziel des amtlichen Betriebskontrollschwerpunktes war es, die Einhaltung einer sach-
gemäßen hygienischen Herstellung und Abgabe von selbst aufgeschnittenem Obst 
und Obstsalat im Handel, einschließlich dem Verkauf an Marktständen, zu überprüfen. 
Nach den vorgegebenen Kriterien einer bundesweit einheitlich verwendeten Check-
liste wurden hierbei die Wareneingangskontrolle sowie die Herstellungs- und 
Lagerbedingungen der zerkleinerten Produkte überprüft.  

Die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter in Thüringen führten im Rahmen 
des Kontrollprogrammes insgesamt 151 Kontrollen in Groß- und Einzelhandelseinrich-
tungen durch, die Früchte aufschneiden und diese zum Verkauf anbieten. Darunter 
fielen auch drei Kontrollen von Marktständen auf Wochenmärkten, an denen aufge-
schnittene Früchte verkauft wurden. 
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Im Ergebnis der Kontrollen mussten in 44 der kontrollierten Betriebe (29 %) Mängel 
festgestellt werden. Zum Beispiel gab es im Rahmen der Wareneingangskontrolle bei 
einigen wenigen Betrieben (4 %) keine Vorgaben zum Umgang mit nicht einwandfreier 
Ware, das Obst wurde vor dem Zerteilen bzw. weiteren Zerkleinern nicht gewaschen 
(11 %) oder es waren keine hygienisch einwandfreien Räume oder Ausstattung für die 
Zerteilung der Früchte vorhanden (6 %). Die meisten Mängel (13 %) gab es hinsicht-
lich der ungenügenden Trennung zwischen unreinen Arbeitsbereichen (z. B. 
ungewaschenen Früchten) und reinen Arbeitsbereichen (gewaschene und zerteilte 
Früchte). Bei den stark zerkleinerten Früchten und Obstsalaten, die aufgrund ihrer ho-
hen Verderblichkeit gekühlt gelagert werden müssen, waren bei 5 % der kontrollierten 
Betriebe die Kühltemperaturen nicht ausreichend. Im Rahmen der vorgeschriebenen 
Eigenkontrolle wurden bei 9 % der Betriebe die Kühltemperaturen nicht erfasst und 
dokumentiert. Erfreulicherweise wurden jedoch in 93 % der kontrollierten Betriebe re-
gelmäßige Hygieneschulungen des Personals durchgeführt. Mikrobiologische 
Untersuchungen im Rahmen der Eigenkontrolle sind von den Lebensmittelunterneh-
mern in 101 der kontrollierten Betriebe (67 %) überwiegend durchgeführt worden. An 
Marktständen, an denen nur halbierte oder geviertelte, also grob zerteilte Früchte, tag-
frisch zum Verkauf angeboten werden, ist dies allerdings nicht erforderlich.  

Aufgrund der festgestellten Mängel führten die Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsämter entsprechende Beratungen bzw. Belehrungen durch und erteilten 14 
Verwarnungen. 

Überprüfung der Herkunftsangabe von deutschem Spargel 

Im Rahmen der Auswertung der deutschen Außenhandelsstatistik zeigte sich, dass 
vor und zu Beginn der deutschen Spargelsaison vermehrt Spargel aus Drittländern 
(z. B. Peru oder Mexiko), aber auch aus Griechenland und Spanien eingeführt wird. 
Die Handelspreise für Spargel, der nicht in Deutschland angebaut wird, sind auch wäh-
rend der Saison wesentlich niedriger. Mit Spargel, der mit einer deutschen bzw. 
regionalen Herkunftsangabe versehen ist, können höhere Preise erzielt werden. Diese 
Preisdifferenzen stellen einen Anreiz für betrügerische und irreführende Praktiken dar. 
Durch eine falsche Angabe der Herkunft können Händler und Restaurants ihren Ge-
winn maximieren. Zu Beginn der Saison sind durch eine Falschauslobung der Herkunft 
Gewinnmargen von bis zu 10 € pro Kilogramm Spargel möglich. 

Im Rahmen des bundesweiten Betriebskontrollschwerpunktprogramms sollte daher 
die Herkunft von frischem, mit deutscher oder regionaler Herkunft ausgelobtem Spar-
gel überprüft werden. Die Thüringer Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter 
kontrollierten insbesondere Händler, die unverpackten deutschen Spargel verkauften. 
Des Weiteren wurden auch Restaurants und Kantinen überprüft, die deutschen oder 
regionalen Spargel anboten und in der Speisekarte als solchen hervorhoben. Insge-
samt wurden hierfür die Lieferdokumente in 79 Betrieben kontrolliert.  

Im Ergebnis war nur bei zwei Händlern festzustellen, dass die Herkunft des Spargels 
nicht den Dokumenten entsprach. In beiden Fällen leiteten die zuständigen Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsämter Bußgeldverfahren ein.  
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1.2.2 Kontrolle des Internethandels mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln 
und Tabakerzeugnissen – G@ZIELT 

Die gemeinsame Zentralstelle der Länder "Kontrolle der im Internet gehandelten Er-
zeugnisse des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB) und 
Tabakerzeugnisse (G@ZIELT)“ im BVL führt im Auftrag der Länder routine- und 
schwerpunktmäßige Unternehmer- und Produktrecherchen im Internet durch. Liegen 
Rechercheergebnisse dieser Zentralstelle vor, die Thüringer Unternehmen betreffen, 
gehen die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter diesen Hinweisen nach 
und veranlassen die notwendigen Maßnahmen. 

Im Berichtsjahr wurden Rechercheergebnisse der Zentralstelle zu folgenden Produk-
ten übermittelt, bei denen die Thüringer Lebensmittelüberwachungsbehörden tätig 
werden mussten:  

 Eiswürfelbehälter, die nicht zugelassene Farbstoffe enthielten, 
 ein Nahrungsergänzungsmittel, bei dem die Allergenkennzeichnung fehlte (glu-

tenhaltige Inhaltsstoffe waren nicht vorschriftsmäßig angegeben), 
 ein Nahrungsergänzungsmittel mit einem gesundheitlich bedenklichen Kur-

kumingehalt, 
 eine Lederhose, bei der die zulässige Höchstmenge für Chrom VI überschritten 

war. 

In allen genannten Fällen führten die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter 
Kontrollen bei den belieferten Unternehmen durch, stellten beim Vorfinden die bean-
standete Ware sicher und überwachten die ordnungsgemäße Rücknahme bzw. den 
ordnungsgemäßen Rückruf dieser Erzeugnisse. Zusätzlich sorgte die amtliche Le-
bensmittelüberwachung – sofern nicht bereits anderweitig erfolgt – für die Löschung 
der entsprechenden Angebote von den Internetseiten dieser Unternehmen. 

Auch im Jahr 2020 führte die Zentralstelle daneben mit den Ländern abgestimmte Pro-
gramme im Bereich der Unternehmensrecherchen durch. Thüringen beteiligte sich am 
folgenden Programm. 

Überprüfung der Allergen-Kennzeichnung von Lebensmitteln im Fernabsatz 

Gemäß Artikel 14 Absatz 1 und 2 der Verordnung (EU) Nr. 1169/2011 (Lebensmittelin-
formationsverordnung – LMIV) gilt sowohl für vorverpackte als auch für nicht 
vorverpackte Lebensmittel, die im Internet zum Verkauf angeboten werden, dass dem 
Käufer bestimmte Informationen über diese Erzeugnisse vor dem Abschluss des Kauf-
vertrages bereitgestellt und zum Zeitpunkt der Lieferung verfügbar sein müssen. Dazu 
gehört u. a. die Angabe von bestimmten Stoffen und Bestandteilen, die Allergien oder 
Unverträglichkeiten auslösen können (Allergen-Kennzeichnung). Im Rahmen des Pro-
gramms sollte der Internetauftritt von Unternehmen, die Lebensmittel im Fernabsatz 
anboten, hinsichtlich einer korrekten Allergen-Kennzeichnung überprüft werden. 
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Bei den Recherchen der Zentralstelle wurden in Thüringen drei Unternehmen ermittelt, 
bei denen die geforderte Allergen-Kennzeichnung bei Lebensmitteln entweder man-
gelhaft war oder sogar komplett fehlte. Die zuständigen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsämter führten entsprechende Belehrungen durch und 
sorgten dafür, dass die Unternehmen die Allergen-Kennzeichnung der von ihnen im 
Internet angebotenen Lebensmittel korrigierten und nun alle notwendigen Informatio-
nen auf den entsprechenden Internetseiten zur Verfügung stellen. 

1.2.3 Meldungen im Rahmen der Europäischen Systeme für Amtshilfe 
Im Rahmen der von der Europäischen Kommission eingerichteten Amtshilfesysteme 
für allgemeine Amtshilfe (AAC-AA) und für Lebensmittelbetrug (AAC-FF) können zwi-
schen den Mitgliedstaaten Informationen über Verstöße gegen lebensmittelrechtliche 
Vorschriften der Europäischen Union (EU) ausgetauscht werden.  

Als Thüringer Kontaktstelle für beide Amtshilfesysteme wurde das Dezernat 23 „Le-
bensmittelüberwachung“ des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz benannt. 
Die Kontaktstelle ist sowohl für das Erstellen von Meldungen aus Thüringen als auch 
für die Bearbeitung bzw. Weitergabe von Meldungen zuständig, die an Thüringer Be-
hörden gerichtet sind. Bei Amtshilfeanfragen im Rahmen der allgemeinen Amtshilfe ist 
eine Beantwortung innerhalb einer Frist von sechs Monaten vorgesehen. Im Jahr 2020 
wurden der Thüringer Kontaktstelle insgesamt 126 Amtshilfemeldungen zugeleitet. 
Nach der Prüfung dieser Meldungen informierte die Thüringer Kontaktstelle in sieben 
Fällen, bei denen der Freistaat betroffen war, die zuständigen Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsämter und bat um die Veranlassung angemessener Maßnahmen. 

AAC-AA-Meldungen (Allgemeine Amtshilfe) 

Auf der Grundlage von Gutachten und Kontrollberichten der zuständigen Behörden bat 
die Thüringer Kontaktstelle zu den folgenden Sachverhalten mittels AAC-AA-
Meldungen um Amtshilfe anderer Mitgliedstaaten: 

 Kennzeichnungsmängel bei Kaffee aus den Niederlanden, 
 Rückstandshöchstmengenüberschreitung des Pflanzenschutzmittels Dime-

thoat in Chinakohl aus Polen, 
 Beanstandung der Kennzeichnung und des Gehaltes an Tetrahydrocannabinol 

(THC) bei Hanftee aus Tschechien, 
 fehlerhafte Kennzeichnung eines Käses aus den Niederlanden, 
 fehlende Kennzeichnung bei Hähnchen-Separatorenfleisch aus Polen, 
 Kennzeichnungsmängel bei Wurst aus Bulgarien. 

AAC-FF-Meldungen (Lebensmittelbetrug) 

Im Jahr 2020 wurden in Thüringen weder AAC-FF-Meldungen erstellt noch gab es 
entsprechende Anfragen bzw. Informationen anderer Mitgliedstaaten, die an die Thü-
ringer Lebensmittelüberwachungsbehörden gerichtet waren. 
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1.2.4 Kontrolleinheit Lebensmittelsicherheit 
Aufgabenschwerpunkt der im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz angesie-
delten Kontrolleinheit Lebensmittelsicherheit war auch im Jahr 2020 die Organisation 
und Durchführung von Betriebskontrollen im interdisziplinären Team zur Unterstützung 
der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien 
Städte. Weiterhin werden Kontrollen aus besonderem Anlass, z. B. im Rahmen von 
Ausfuhren in Drittstaaten und beim Vorliegen gravierender Mängel sowie nicht sicherer 
Lebensmittel, durchgeführt. Die Kontrolleinheit begleitete außerdem die Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsämter in ihrer Funktion als Fachaufsicht bei Cross-Compli-
ance-Kontrollen. Im Rahmen dieser Kontrollen wurde geprüft, ob 
Landwirtschaftsbetriebe die Verpflichtungen für Prämienzahlungen einhalten. Des 
Weiteren beteiligte sich die Kontrolleinheit Lebensmittelsicherheit an der Organisation 
und Durchführung von Dienstberatungen und Fortbildungsveranstaltungen für das 
Überwachungspersonal des Freistaates Thüringen.  

Im Jahr 2020 wurden insgesamt neun interdisziplinäre Teamkontrollen in fünf Betrie-
ben durchgeführt.  

Im Rahmen zweier Zulassungsverfahren für den Drittlandexport von Fleischerzeugnis-
sen erfolgten in einem Betrieb drei Kontrollen durch die Kontrolleinheit. Während der 
Kontrollen als auch in Vorbereitung auf diese fanden umfangreiche und aufwändige 
Prüfungen auf Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen des Drittlandes statt. Hierzu 
zählte u. a. die Kontrolle der notwendigen produktionsbegleitenden Dokumente sowie 
eine Begehung der Produktionswege der für den Export vorgesehenen Produkte. Bei 
der ersten Zulassungskontrolle wurde die Kontrolleinheit zudem intensiv durch das 
BVL unterstützt. Der Betrieb wurde erfolgreich für den Export in das Drittland zugelas-
sen.  

Eine weitere Exportkontrolle wurde in einem milchverarbeitenden Betrieb durchge-
führt. Die Kontrolle diente der Überprüfung der Einhaltung der gesetzlichen 
Anforderungen des Drittlandes, in welches die Waren ausgeführt werden sollten. Wäh-
rend der Kontrolle wurden einige Abweichungen von den Anforderungen des 
Drittlandes festgestellt und infolgedessen wurde ein Maßnahmenplan durch das Le-
bensmittelunternehmen erarbeitet. Erst nach Umsetzung aller betrieblichen 
Maßnahmen und somit vollumfänglicher Abstellung aller festgestellten Mängel im Hin-
blick auf die Drittlandanforderungen sowie nach nochmaliger Prüfung durch die 
Kontrolleinheit ist ein Export in das Drittland wieder möglich. 

Des Weiteren erfolgten durch die Kontrolleinheit Lebensmittelsicherheit zwei Kontrol-
len in einem bereits zugelassenen Betrieb, um die Einhaltung der Zulassungs-
voraussetzungen und die Einhaltung der Anforderungen des Drittlandes zu überprü-
fen. Aufgrund der festgestellten auffälligen Ergebnisse der betrieblichen Eigenkontrolle 
wurde die Kontrolle vorrangig unter dem Aspekt der Einhaltung der Zulassungsvoraus-
setzungen durchgeführt. Infolgedessen erfolgt nun eine wöchentliche Übermittlung der 
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betrieblichen Eigenkontrollergebnisse an das Thüringer Landesamt für Verbraucher-
schutz sowie das zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt, um die 
vom Betrieb umgesetzten Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel auf deren Wirk-
samkeit hin zu überprüfen. Der Export in das Drittland ist für den Betrieb erst nach 
vollumfänglicher Abstellung aller festgestellten Mängel und nochmaliger Prüfung durch 
die Kontrolleinheit möglich.  

Eine weitere Exportkontrolle erfolgte in einem Thüringer Betrieb, welcher in eine Viel-
zahl von Drittstaaten exportiert. Während der Kontrolle wurden u. a. bauliche Mängel, 
Reinigungs- sowie Kennzeichnungsmängel festgestellt. Zudem wurden Abweichun-
gen hinsichtlich der Lagerung von tierischen Nebenprodukten, also nicht für den 
Verzehr durch den Menschen bestimmte Teile und Erzeugnisse von Tieren, in einem 
Betriebsteil ausgemacht. Eine abschließende Bewertung steht noch aus.  

In zwei Betriebsteilen eines Thüringer Betriebes kontrollierte die Kontrolleinheit Le-
bensmittelsicherheit gemeinsam mit der Lebensmitteluntersuchungsabteilung des 
Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz und dem zuständigen Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt im Auftrag des Thüringer Ministeriums für Arbeit, So-
ziales, Gesundheit, Frauen und Familie die Einhaltung der Auflagen einer 
Ausnahmegenehmigung gemäß § 68 LFGB. Solche Ausnahmegenehmigungen erlau-
ben einem Unternehmen, von geltendem nationalen Lebensmittelrecht hinsichtlich der 
Herstellung, Behandlung und dem Inverkehrbringen bestimmter Lebensmittel abzu-
weichen und bieten so u. a. die Möglichkeit, neue technische Verfahren in der Praxis 
zu testen. Bei entsprechenden Ergebnissen können diese Verfahren Eingang in das 
Lebensmittelrecht finden, vor allem wenn diese zu einer Steigerung der Lebensmittel-
sicherheit führen. Diese Ausnahmen werden nur erteilt, wenn eine Gefährdung der 
Gesundheit ausgeschlossen werden kann. Daher werden die mit den Ausnahmen ver-
bundenen Auflagen einer gesonderten amtlichen Überwachung unterzogen. Die 
betreffenden Ausnahmegenehmigungen wurden durch das BVL für die UV-C-
Behandlung der Schalen von Hühnereiern erteilt. Es wurden keine relevanten Mängel 
festgestellt. 

Bei zwei Cross-Compliance-Kontrollen der zuständigen Veterinär- und Lebensmittel-
überwachungsämter wirkte die Kontrolleinheit Lebensmittelsicherheit im Rahmen ihrer 
Funktion als Fachaufsicht begleitend mit. Dabei wurden keine Abweichungen im Prüf-
verfahren der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter festgestellt. 

Aufgrund des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union und 
den daraus resultierenden erheblichen Veränderungen beim Warentransport nach 
Großbritannien kam es verstärkt zu Informationsbedarf auf Seiten der zuständigen Ve-
terinär- und Lebensmittelüberwachungsämter. Im Rahmen von Dienstberatungen und 
Fortbildungsveranstaltungen für das Überwachungspersonal des Freistaates Thürin-
gen informierte die Kontrolleinheit Lebensmittelsicherheit regelmäßig über die 
neuesten Entwicklungen in Bezug auf die Anforderungen beim Export von Lebensmit-
teln in das Vereinigte Königreich.  
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1.3 Einfuhrkontrollen 
Die amtliche Überwachung der Einfuhr von Lebensmitteln tierischen Ursprungs aus 
Drittstaaten erfolgt an den Außengrenzen der EU. Deshalb ist Thüringen davon nicht 
unmittelbar betroffen. Bei Lebensmitteln pflanzlichen Ursprungs sieht das europäische 
Lebensmittelrecht jedoch bei bestimmten Erzeugnissen zusätzlich zu den Kontrollen 
an den EU-Außengrenzen Einfuhrkontrollen im Inland vor, z. B. bei Haselnüssen und 
Haselnusserzeugnissen aus der Türkei. Hinzu kommen Überprüfungen von aus Dritt-
staaten eingeführten pflanzlichen Lebensmitteln, welche die Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsämter im Rahmen von Betriebskontrollen oder auf Anfrage 
der Zollbehörden durchführen. 

In Tabelle 2 sind die im Jahr 2020 durchgeführten Kontrollen bei Lebensmitteln pflanz-
lichen Ursprungs dargestellt, die aus Drittstaaten nach Thüringen eingeführt wurden. 

Lebensmittel   Menge [kg] Herkunftsland 

Haselnüsse und Haselnusserzeugnisse 362.750 Türkei 

Ingwer 673 Indien 

Tabelle 2: Kontrolle von aus Drittstaaten eingeführten Lebensmitteln 

Den Großteil der zu kontrollierenden Warensendungen im Jahr 2020 machten wie in 
den Vorjahren Haselnüsse und Haselnusserzeugnisse aus der Türkei aus. Diese Wa-
rensendungen sind gemäß der Durchführungsverordnung (EU) 2019/1793 
zusätzlichen amtlichen Kontrollen und Untersuchungen im Inland zu unterziehen. Erst 
wenn diese Kontrollen und Untersuchungen ohne Beanstandung bleiben, kann eine 
Freigabe der Ware zur Verarbeitung erfolgen. Die Thüringer Lebensmittelüberwa-
chungsbehörden führten 2020 in diesem Zusammenhang 20 Kontrollen und drei 
Probenahmen durch. Dabei konnten keine Mängel festgestellt werden.  

1.4 Schnellwarnsysteme 
Das europäische Schnellwarnsystem RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) 
wurde für gesundheitlich relevante Meldungen, die Lebensmittel und Bedarfsgegen-
stände mit Lebensmittelkontakt betreffen, eingerichtet. Bei kosmetischen Mitteln und 
sonstigen Bedarfsgegenständen, einschließlich Spielwaren, gibt es für derartige Mel-
dungen das europäische Schnellwarnsystem RAPEX (Rapid Exchange of Information 
System).  

Bei den nachfolgenden RASFF- und RAPEX-Sachverhalten im Jahr 2020 war Thürin-
gen betroffen. Hier mussten durch die zuständigen Thüringer Behörden Maßnahmen 
veranlasst bzw. entsprechende Meldungen erstellt werden.  
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Von Thüringen ausgehende Meldungen 

Ausgehend von Gutachten des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz wurden 
für zwölf Erzeugnisse Meldungen für die o. g. europäischen Schnellwarnsysteme er-
arbeitet. Es handelte sich hierbei um Produkte, bei denen nicht ausgeschlossen 
werden konnte, dass von ihnen eine gesundheitliche Gefahr für die Verbraucherinnen 
und Verbraucher ausgeht. Zu folgenden Sachverhalten wurden Meldungen erstellt: 

 fehlende Angabe eines Allergens (Milch) bei Geflügelfleischerzeugnissen 
(RASFF), 

 Nachweis von Salmonellen in Zwiebelpulver (RASFF), 
 zu hoher Gehalt an THC in Bio-Hanftee (RASFF), 
 Überschreitung des zulässigen Höchstgehaltes für Chrom VI bei Bedarfsgegen-

ständen aus Leder (1 x Unterwäsche aus Leder, 3 x Handtaschen aus Leder, 
1 x Lederhandschuhe) (RAPEX), 

 Nickellässigkeit bei Schmuck (Creolen) (RAPEX), 
 mikrobiologische Kontamination bei verschiedenen Spielzeugartikeln, die mit 

Flüssigkeit befüllt waren (Quetsch-Ball, Quetsch-Muschel, Spielzeug-Tier) 
(RAPEX). 

Bei allen genannten Produkten wurden von den zuständigen Veterinär- und Lebens-
mittelüberwachungsämtern unverzüglich Vollzugsmaßnahmen eingeleitet (z. B. 
Sicherstellung der Produkte, Überwachung des Rückrufs bzw. der Rücknahme der Er-
zeugnisse und Information der für den Hersteller oder Importeur zuständigen 
Behörden). 

Meldungen der Europäischen Schnellwarnsysteme RASFF und RAPEX, die Maß-
nahmen der zuständigen Thüringer Behörden zur Folge hatten 

Das Dezernat 23 „Lebensmittelüberwachung“ des Thüringer Landesamtes für Ver-
braucherschutz ist als Thüringer Kontaktstelle für die oben genannten Schnell-
warnsysteme dafür verantwortlich, alle eingehenden RASFF- und RAPEX-Meldungen 
zu prüfen, die in den Geltungsbereich des LFGB fallen. Im Anschluss daran legt die 
Kontaktstelle die erforderlichen Maßnahmen fest (z. B. Sicherstellung der Erzeug-
nisse, Überwachung einer Rückrufaktion). Die Meldungen werden von der 
Kontaktstelle des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz so aufgearbeitet, 
dass nur die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter über den jeweiligen 
Sachverhalt informiert werden, in deren Zuständigkeitsbereich sich betroffene Unter-
nehmen befinden (z. B. mit beanstandeten Produkten belieferte Supermärkte und 
Einzelhändler). 
 
Im Jahr 2020 wurden durch die Thüringer Kontaktstelle in diesem Zusammenhang 
Warnmeldungen und Folgemeldungen zu den folgenden Produktgruppen gesichtet 
und ausgewertet: 

 724 Lebensmittel nichttierischer Herkunft, 
 332 Lebensmittel tierischer Herkunft, 
   44 Bedarfsgegenstände mit Lebensmittelkontakt, 
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 155 sonstige Bedarfsgegenstände, 
 140 Spielwaren, 
 107 kosmetische Mittel. 

Diese Auswertungen ergaben in 274 Fällen, dass in den Schnellwarnmeldungen ge-
nannte potentiell gesundheitsschädliche Produkte auch in Thüringen in den Verkehr 
gelangt sein konnten. Deshalb mussten hier entsprechende Maßnahmen eingeleitet 
werden. Die betroffenen Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter wurden in-
formiert sowie um weitere Veranlassung gebeten. 

Überwachung der Rücknahme von mit Ethylenoxid belasteten Lebensmitteln 

Ab September 2020 häuften sich Meldungen im RASFF über Beanstandungen von 
aus Indien stammenden Sesamsamen, die wegen eines zu hohen Gehaltes an Ethyl-
enoxid nicht verkehrsfähig waren. Ethylenoxid ist eine sehr reaktive, gasförmige 
Verbindung, welche als krebserzeugend gilt. Aufgrund seiner hohen Reaktivität wan-
delt sich Ethylenoxid im Lebensmittel nach kurzer Zeit in 2-Chlorethanol um. Auch 
diese Substanz kann unerwünschte gesundheitliche Auswirkungen haben. Bei Befun-
den von Ethylenoxid und 2-Chlorethanol in Lebensmitteln ist daher insgesamt eine 
Schädigung der Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher nicht auszuschlie-
ßen. Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) informierte 
aus diesem Grund die Länder mit Schreiben vom 12.10.2020 über die gehäuften Be-
funde und bat darum, diesem Sachverhalt verstärkte Aufmerksamkeit zukommen zu 
lassen. Sesamsamen aus Indien wird bereits seit 2019 aufgrund regelmäßig nachge-
wiesener Belastung mit Salmonellen verstärkten Importkontrollen gemäß Verordnung 
(EU) 2019/1793 unterzogen. Da Ethylenoxid diese Keime abtöten kann, steht zu ver-
muten, dass die Sesamsamen im Herkunftsland zum Zwecke der Reduktion der 
Salmonellenbelastung mit Ethylenoxid behandelt wurden. Im Gegensatz zur EU, in 
welcher der Einsatz dieser Substanz bereits seit 1991 verboten ist, ist dies in einigen 
Ländern noch zulässig. Gemäß Verordnung (EU) 2018/868 gilt in der EU für Ethylen-
oxid in Sesamsamen ein Rückstandshöchstgehalt von 0,05 mg/kg. Dies entspricht der 
Leistungsgrenze im analytischen Nachweisverfahren. Ware, bei der dieser Rück-
standshöchstgehalt überschritten wurde, ist von den dafür verantwortlichen 
Unternehmen vom Markt zu nehmen bzw. vom Verbraucher zurückzurufen.  

Die Thüringer RASFF-Kontaktstelle wurde im zweiten Halbjahr 2020 über insgesamt 
31 Sachverhalte unterrichtet, bei denen Produkte, die nachweislich mit Ethylenoxid 
behandelten Sesam enthielten, nach Thüringen geliefert worden waren. Es handelte 
sich dabei um Sesamsamen (16 Fälle), Salzgebäck oder ähnliche Erzeugnisse mit 
Sesam (sieben Fälle), Backmischungen mit Sesam (zwei Fälle), Brot/Brötchen (fünf 
Fälle) und ein Sesam-Dressing. All diese Erzeugnisse wurden von den dafür verant-
wortlichen Unternehmen vom Markt genommen bzw. zurückgerufen. Die Veterinär- 
und Lebensmittelüberwachungsämter kontrollierten bei den belieferten Thüringer Un-
ternehmen, ob diese Rückrufe bzw. Rücknahmen ordnungsgemäß erfolgten. Bei 
diesen Kontrollen konnten keine Auffälligkeiten oder Verstöße festgestellt werden. 
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Information der Öffentlichkeit über nicht sichere Lebensmittel 

Im Jahr 2020 stellte das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz auf dem Infor-
mationsportal www.lebensmittelwarnung.de sechs Meldungen ein und schloss sich in 
153 Fällen Meldungen anderer Länder an, da die hiervon betroffenen Produkte auch 
in Thüringen in den Verkehr gelangt waren. Die Gesamtzahl der Meldungen, die in 
diesem Zusammenhang bearbeitet wurden, stieg damit im Vergleich zum Vorjahr er-
neut deutlich an. Dies ist auch auf die zuvor beschriebenen Nachweise von 
Ethylenoxid in diversen Lebensmitteln zurückzuführen. Bei den sechs Thüringer Ver-
öffentlichungen im vorgenannten Portal handelte es sich um folgende Sachverhalte: 

 Nachweis von Salmonellen in Putenbrustschinken, 
 Nachweis von Listerien in Ziegenweichkäse, 
 Nachweis von VTEC in Wildknackwurst, 
 Nachweis von Listerien in Knackwurst, 
 zu hoher THC-Gehalt in Bio-Hanftee, 
 zu hoher Gehalt an Ethylenoxid in einer Gewürzmischung. 

1.5 Fleischhygieneüberwachung 
Die folgende Tabelle gibt die Anzahl der in gewerblichen Schlachtbetrieben geschlach-
teten und der amtlichen Schlachttier- und Fleischuntersuchung unterzogenen Tiere 
wieder. Die Daten wurden durch das Bundesamt für Statistik erhoben. 

Tierart Anzahl 

Schweine 232.561 

Rinder, einschließlich 780 Kälber  91.575 

Schafe 4.692 

Ziegen 620 

Pferde 9 

Damwild und Sikawild 528 

Rotwild 105 

Rehwild 13 

Zuchtlaufvögel (Strauße) 87 

Tabelle 3: Anzahl der in gewerblichen Schlachtbetrieben geschlachteten und der amtlichen  
  Schlachttier- und Fleischuntersuchung unterzogenen Tiere  

Im Ergebnis der Fleischuntersuchung wurde das Fleisch von 2.191 geschlachteten 
Tieren (816 Schweine, 1.360 Rinder, sieben Kälber und acht Schafe) als untauglich 
für den menschlichen Verzehr beurteilt. Das sind 0,4 % der untersuchten Schweine, 
1,5 % der untersuchten Rinder, 0,9 % der untersuchten Kälber und 0,2 % der unter-
suchten Schafe. 

http://www.lebensmittelwarnung.de/
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2 Untersuchung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen 
und kosmetischen Mitteln 

2.1 Allgemeine Übersicht  
Im Lebensmittelrecht müssen ver-
schiedene Verordnungen und 
Richtlinien der Europäischen Ge-
meinschaft (EG) bzw. der EU 
sowie die Vorschriften des deut-
schen Gesetz- und Verordnungs-
gebers beachtet und umgesetzt 
werden. 

Die allgemeinen Grundsätze und 
Anforderungen des Lebensmittel-
rechts sind in der Verordnung 
(EG) Nr. 178/2002, der Lebens-
mittel-Basisverordnung, niedergelegt. Hierzu zählen insbesondere der Schutz der 
Gesundheit der Verbraucherinnen und Verbraucher, der Schutz vor Irreführung und 
Täuschung, die Rückverfolgbarkeit von Lebensmitteln und Futtermitteln sowie die un-
ternehmerische Eigenverantwortung. 

Festlegungen zur Kennzeichnung von Lebensmitteln sind in der Verordnung (EU) 
Nr. 1169/2011, auch Lebensmittelinformationsverordnung genannt, geregelt. 

Im Gegensatz zu den europäischen Verordnungen stellen die europäischen Richtlinien 
kein unmittelbar geltendes Recht dar und müssen demzufolge von den Gesetzgebern 
der Mitgliedstaaten in eigene Rechtsnormen umgesetzt werden. 

Für die Bundesrepublik Deutschland wurden die allgemeinen Vorgaben der Lebens-
mittel-Basisverordnung in das LFGB übertragen. Spezifischere Sachverhalte wurden 
in nationalen Verordnungen umgesetzt. 

Gemäß den vorgenannten Rechtsvorschriften ist der Lebensmittelunternehmer für die 
Lebensmittelsicherheit verantwortlich und muss sicherstellen, dass die von ihm in den 
Verkehr gebrachten Erzeugnisse keine Gefahr für die Gesundheit der Verbraucherin-
nen und Verbraucher darstellen. 

Die amtliche Lebensmittelüberwachung der Länder kontrolliert stichprobenartig und ri-
sikoorientiert die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben durch die Unternehmen. In der 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift Rahmen-Überwachung (AVV RÜb) sind hierfür 
bundeseinheitliche Grundsätze und Verfahren geregelt, auf deren Grundlage die Kon-
trollen im Freistaat Thüringen geplant und durchgeführt werden. Die Vorgaben der 
europäischen Kontrollverordnung (EU) 2017/625 werden auf diesem Wege umgesetzt.  

Abbildung 3: Gesetz- und Verordnungssammlung 
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Alle Betriebe, die an der Herstellung, der Verarbeitung, dem Vertrieb und der Abgabe 
von Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsgegenständen und Tabakerzeugnis-
sen beteiligt sind, werden erfasst und in Risikokategorien eingestuft. Neben den 
Risikokategorien der Betriebe ist für die amtliche Probenplanung eine Sachverständi-
genbewertung aller Erzeugniskategorien maßgeblich. Hierfür nehmen die 
Sachverständigen des Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz eine Bewertung 
der einzelnen Warenobergruppen im Hinblick auf das jeweils von ihr ausgehende       
Risiko auf der Grundlage: 

 der wissenschaftlichen Bewertung des Gefährdungspotenzials, 
 der Beanstandung des Vorjahres sowie 
 der Ernährungsrelevanz 

 
vor. Nach diesem Plan werden die Planproben durch die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und 
kreisfreien Städte in den Betrieben entnommen und zur Untersuchung an das Thürin-
ger Landesamt für Verbrauchschutz übergeben. 

Aufgrund von vor Ort festgestellten Mängeln, z. B. bei der Lagerung von Produkten, 
können bei amtlichen Kontrollen neben Planproben auch sogenannte Verdachtspro-
ben entnommen werden. Zur Feststellung der Keimbelastung der Arbeitsflächen 
können zusätzlich auch Umgebungsproben der Oberflächen mit Tupfer oder 
Schwämmchen entnommen und untersucht werden. 

Auch Verbraucherinnen und Verbraucher haben die Möglichkeit, bei Verdacht eines 
Produktmangels bei Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln 
über ihr zuständiges Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt eine Beschwerde-
probe zur Untersuchung einzusenden. Zur Verifizierung dieser Beschwerde sowie zur 
weiteren Ermittlung der Herkunft des Mangels werden aus gleicher Herkunft Ver-
gleichsproben entnommen. 

Abbildung 4: Probenannahme im Thüringer Landesamt für Verbrauchschutz 
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Durch die Entnahme von Nach- bzw. Verfolgsproben kann überprüft werden, ob fest-
gestellte Mängel behoben bzw. beseitigt wurden. 

Im Freistaat Thüringen werden die sensorischen, chemischen, physikalisch-chemi-
schen, mikrobiologischen sowie molekular-biologischen Untersuchungen von 
Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen und kosmetischen Mitteln in der Abteilung 4 des 
Thüringer Landesamtes für Verbraucherschutz durchgeführt. Die Prüflaboratorien der 
Abteilung 4 sind durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH (DAkkS) gemäß 
DIN EN ISO/IEC 17025: Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und 
Kalibrierlaboratorien akkreditiert. Dies ist eine der Voraussetzungen für die qualitativ 
hochwertige Erfüllung der Aufgaben im Verbraucherschutz. 

Im Berichtsjahr 2020 beeinflusste die Covid19-
Pandemie die Arbeitsabläufe massiv. Beson-
dere Abstandsregelungen und Hygiene-
maßnahmen mussten infolge des Infektionsge-
schehens umgesetzt werden. Für das 
Personal in den Laboren erforderte dies beson-
dere organisatorische und/oder technische 
Maßnahmen, um den Betrieb und die Arbeits-
sicherheit in den Laboren weiterhin zu 
gewährleisten.  

Durch die Umsetzung der Kontaktbeschränkungen und die Schließungen im Einzel-
handel sowie in der Gastronomie während des Lockdowns war zudem die Entnahme 
von Proben nur eingeschränkt möglich. 

Des Weiteren wurde im Berichtsjahr die raumlufttechnische Anlage in den Laborato-
rien der Abteilung 4 modernisiert. Im Vorfeld dieser Baumaßnahme wurden die 
betroffenen Labore freigeräumt und während der Ausführung stillgelegt. Infolgedessen 
konnten die Laboratorien der Abteilung über Monate nur teilweise bzw. stark einge-
schränkt genutzt werden. Dies führte zu weiteren Einschränken bei der Umsetzung 
der Untersuchungsaufgaben.  

Aufgrund der vorgenannten Sachverhalte fiel die Gesamtzahl der im Jahr 2020 unter-
suchten Proben gegenüber dem Vorjahr um ca. 19 % geringer aus. Insgesamt wurden 
im Berichtsjahr 5.956 Lebensmittelproben sowie 129 Erzeugnisse aus den Warengrup-
pen Wein, Weinerzeugnisse und weinähnliche Getränke zur Untersuchung vorgelegt. 
Des Weiteren wurden 235 Kosmetik-, 417 Bedarfsgegenstände und neun Tabakpro-
ben geprüft.  

Von den untersuchten 6.746 inländischen Proben entfielen 3.220 auf Thüringer Her-
steller. Von den weiteren Proben stammten 2.316 aus einem anderen Bundesland, 
691 aus anderen Mitgliedstaaten der EU bzw. aus Drittländern. Bei 519 Proben konnte 
die Herkunft nicht ermittelt werden. 

Abbildung 5: Symbolbild „Handhygiene“ 
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In den folgenden beiden Abbildungen ist die Anzahl der Proben nach ihrer Art sowie 
nach ihrer Herkunft grafisch dargestellt: 

 
Abbildung 6: Art und Anzahl der untersuchten Proben 

 
Abbildung 7: Anzahl der Proben nach Herkunft 

Zusätzlich beteiligt sich der Freistaat Thüringen an den folgenden länderübergreifen-
den Kontrollprogrammen: 

 Der Bundesweite Überwachungsplan (BÜp) ist ein für ein Jahr festgelegtes, 
risikoorientiertes Überwachungsprogramm. Die Auswahl der zu unter-
suchenden Proben und der zu kontrollierenden Betriebe erfolgt auf Basis einer 
Risikoanalyse. Im Rahmen des BÜp können Lebensmittel, kosmetische Mittel 
und Bedarfsgegenstände untersucht werden.  

 Das Lebensmittel-Monitoring ist ein in der Bundesrepublik Deutschland 
durchgeführtes Mess- und Beobachtungsprogramm, bei dem Lebensmittel 
sowie kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände repräsentativ auf Gehalte 
an gesundheitlich bedenklichen Stoffen untersucht werden. Die Ergebnisse 
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werden auch für die gesundheitliche Risikobewertung durch das Bundesinstitut 
für Risikobewertung (BfR) genutzt.  

 Im Zoonosen-Monitoring werden repräsentative Daten über das Auftreten von 
Zoonoseerregern sowie diesbezüglicher Antibiotikaresistenzen in Lebens-
mitteln, Futtermitteln und lebenden Tieren erfasst, ausgewertet und 
veröffentlicht. 

 Beim Nationalen Rückstandskontrollplan (NRKP) und dem Einfuhrüber-
wachungsplan (EÜP) werden lebende und geschlachtete Nutztiere und 
Lebensmittel tierischen Ursprungs zielorientiert auf Rückstände unerwünschter 
Stoffe untersucht, um den vorschriftsmäßigen Einsatz von Tierarzneimitteln zu 
kontrollieren. 
 

Thüringen hat sich mit der Untersuchung von 81 Proben im Rahmen des BÜp, 289 
Proben im Lebensmittel-Monitoring, 143 Proben im Zoonosen-Monitoring und 2.000 
Proben im NRKP beteiligt. Weitere Informationen und Berichte zu diesen Programmen 
sind auf der Internetseite des BVL abrufbar. 

Zusätzlich zu den eben genannten Proben wurden im Rahmen anderer Überwa-
chungsaufgaben weitere Proben untersucht, deren Art und Anzahl in der 
nachfolgenden Abbildung dargestellt sind: 

 
Abbildung 8: Anzahl der Proben aus sonstigen Überwachungsaufgaben 

Kapitel 5.2 enthält nach Warengruppen aufgeschlüsselte Übersichten der Beanstan-
dungsgründe der zur Untersuchung vorgelegten Proben. Der Begriff „Beanstandung“ 
umfasst dabei jede festgestellte Abweichung von der Norm.  

Insgesamt wiesen 8 % der Lebensmittelproben und 6 % der Proben aus den Waren-
gruppen Wein, Weinerzeugnisse und weinähnliche Getränke Mängel auf. Zudem 
wurden 8 % der Bedarfsgegenständeproben sowie 10 % der Kosmetikproben bean-
standet. Der Großteil der Beanstandungen ist dabei erneut auf irreführende Angaben 
sowie sonstige Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften zurückzuführen.  

Von den neun Tabakerzeugnissen, die im Auftrag Thüringens durch das Chemische 
und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen untersucht und beurteilt wurden, waren 
fünf Proben zu bemängeln (56 %). Davon enthielt eine Probe nicht zugelassene Sub-
stanzen und bei vier Proben war kein gesundheitsbezogener Text-Warnhinweis 
gemäß § 15 Abs. 1 Nr. 2 der Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Er-
zeugnisse (TabakerzV) angegeben.  
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Im Vergleich zum Vorjahr ist eine leicht erhöhte Beanstandungsquote bei den Lebens-
mittelproben (2019: 6 %), bei den Proben aus den Warengruppen Wein, 
Weinerzeugnisse und weinähnliche Getränke (2019: 4 %) sowie den Kosmetikproben 
(2019: 9 %) und Tabakproben (2019: 9%) festzustellen. Eine leicht verringerte Bean-
standungsquote kann bei den Proben der Bedarfsgegenstände (2019: 9 %) 
beobachtet werden. Grundsätzlich bewegt sich die Beanstandungsquote in den oben 
genannten Produktkategorien jedoch im Schwankungsbereich der letzten Jahre. Die 
starke prozentuale Schwankung hinsichtlich der Tabakproben kann auf die vergleichs-
weise geringe Probenzahl zurückgeführt werden. 

Von den zur Untersuchung vorgelegten, in Thüringen hergestellten Erzeugnissen wur-
den 10 % der Lebensmittel, 20 % der Erzeugnisse aus den Warengruppen Wein, 
Weinerzeugnisse und weinähnliche Getränke, 20 % der Tabakerzeugnisse sowie 7 % 
der Bedarfsgegenstände und 32 % der Kosmetikproben beanstandet. Die Beanstan-
dungsquoten sind somit auch hier weitestgehend konstant bzw. in den Warengruppen 
Lebensmittel und Bedarfsgegenstände leicht erhöht. Die Ursache für die gegenüber 
dem Jahr 2019 um mehr als 10 % erhöhte Beanstandungsquote bei kosmetischen 
Mitteln ist auf Verstöße gegen die Kennzeichnungsvorschriften sowie auf Verstöße 
gegen Vorschriften zur Notifizierung, Mitteilungspflicht, Anzeige von Herstellungs- und 
Einfuhrort zurückzuführen. Aus Abbildung 9 wird die prozentuale Verteilung der Bean-
standungsgründe der Proben von Erzeugnissen Thüringer Hersteller ersichtlich. 

 
Abbildung 9: Häufigkeitsverteilung der Beanstandungsgründe bei Proben von Erzeugnissen 
   Thüringer Hersteller 

 
50 Mal haben Verbraucherinnen und Verbraucher von der Möglichkeit Gebrauch ge-
macht, Produkte, bei denen der Verdacht einer Nichtkonformität vorlag, zur 
Untersuchung an die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter einzureichen. 
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Die Beanstandungsquote bei diesen Beschwerdeproben betrug 62,0 %. Die Ergeb-
nisse derartiger Untersuchungen finden in der Probenplanung der nachfolgenden 
Jahre Berücksichtigung. 

Nach § 5 des LFGB in Verbindung mit Artikel 14 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 
dürfen Lebensmittel, die nicht sicher sind, nicht in Verkehr gebracht werden. Lebens-
mittel gelten als nicht sicher, wenn davon auszugehen ist, dass sie entweder 
gesundheitsschädlich bzw. gesundheitsgefährdend oder dass sie für den Verzehr 
durch den Menschen ungeeignet sind. 

 

Als für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet gilt ein Lebensmittel, wenn es 
infolge einer durch Fremdstoffe oder auf andere Weise bewirkten Kontamination, 
durch Fäulnis, Verderb oder Zersetzung für den Verzehr durch den Menschen inak-
zeptabel geworden ist. Im Berichtsjahr 2020 waren 70 Lebensmittelproben (1,2 %) 
zum Verzehr nicht geeignet. Die häufigsten Ursachen dafür waren neben Fremdkör-
pern, sensorische und/oder mikrobiologische Mängel.   

Abbildung 10: Probe T-Bone-Steak 
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Bei der Entscheidung, ob ein Lebensmittel gesundheitsschädlich bzw. gesundheitsge-
fährdend ist, sind die wahrscheinlichen sofortigen, kurzfristigen, langfristigen und 
kumulativen toxischen Auswirkungen des Lebensmittels auf die Gesundheit der Ver-
braucherinnen und Verbraucher, der nachfolgenden Generationen sowie, falls das 
Lebensmittel für bestimmte Gruppen von Verbraucherinnen und Verbrauchern be-
stimmt ist, die besondere gesundheitliche Empfindlichkeit dieser Verbrauchergruppen 
zu berücksichtigen. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Bedingungen mussten 
im Berichtsjahr nur 17 Lebensmittelproben (0,3 %) als gesundheitsschädlich bzw. ge-
sundheitsgefährdend beurteilt werden. Die ausschlaggebenden Mängel, deren 
Häufigkeit und deren prozentuale Verteilung sind in den nachfolgenden Übersichten in 
Kürze dargestellt und erläutert: 

Als gesundheitsschädlich bzw. ge-
sundheitsgefährdend beanstandet 
wegen 

Probenbezeichnung  Anzahl 

Bacillus cereus 

Walnusskuchen 1 
Hühnerfleisch paniert 1 
Spätzle 1 
Soße 1 
Gemüsereis 1 
Reis + Gemüsefrikadelle 1 
Reis 1 

Summe 7 

Verotoxin bildende Escherichia coli 
(VTEC) 

Rotwild Keule tiefgefroren 1 
Lammhinterhaxe mit Knochen, tiefgefroren 1 
Rinderhackfleisch 1 
Wildknackwurst 1 
Brie  1 

Summe 5 
Listeria monocytogenes 
(> 100 KbE/g) 

Käsezubereitung mit Edelschimmel Rahmstufe 1 
Fleisch vom Drehspieß 1 

Summe 2 
Fremdkörper: Glasscherben Mango-Chutney 1 
Fremdkörper: harte, teils scharfkan-
tige und spitze Fremdbestandteile 

Fetakäse 1 

Summe 2 
Nematoden Skrei 1 
Summe 1 

Gesamtsumme 17 
  

Tabelle 4:  Übersicht der gesundheitsschädlichen und gesundheitsgefährdenden Lebensmittel- 
  proben 
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Abbildung 11: Beschreibung der festgestellten Mängel 
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Abbildung 12: Ursachen für die gesundheitsschädlichen bzw. gesundheitsgefährdenden  
   Lebensmittelproben 

 

Bei der Mehrzahl der Fälle (14 Proben bzw. 82 %) waren demnach mikrobiologische 
Mängel ursächlich für die Beurteilung als gesundheitsschädliches bzw. gesundheits-
gefährdendes Lebensmittel. So konnten bei sieben Proben Bacillus cereus, bei fünf 
Proben Verotoxin bildende Escherichia coli sowie bei zwei Proben Keimzahlen an  
Listeria monocytogenes von über 100 koloniebildenden Einheiten pro Gramm Proben-
material (KbE/g) ermittelt werden. Lebensmittel, die mit einer so hohen Keimzahl an 
Listeria monocytogenes kontaminiert sind, stellen eine Gefährdung insbesondere für 
Ältere, Schwangere, Säuglinge und Kleinkinder sowie immungeschwächte Personen 
dar, sodass diese Proben als gesundheitsschädlich eingestuft wurden. In zwei Proben 
wurden Fremdkörper gefunden. Ein Fremdkörper wird beispielsweise dann als ge-
sundheitsschädlich beurteilt, wenn er aufgrund seiner Größe, Beschaffenheit und 
Festigkeit bei Verzehr zu einer Schädigung der Zähne bzw. Verletzungen in der Mund-
höhle oder der Speiseröhre führen könnte. Ferner wurden bei einer Probe Nematoden 
nachgewiesen. Es handelte sich hierbei um eine Probe aus der Frischetheke ohne 
Verpackung. Für gewöhnlich wird Skrei (Kabeljau oder Dorsch) durchgegart verzehrt. 
Da jedoch im vorliegenden Fall auch die Möglichkeit eines rohen Verzehrs, beispiels-
weise als Sushi, nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde diese Probe als 
gesundheitsschädlich beurteilt. 
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2.2 Schwerpunktprogramme 

2.2.1 Untersuchungen von ausgewählten Produktgruppen zum Vorkommen 
von Listeria monocytogenes 

Bei Listerien handelt es sich um gramposi-
tive, nicht sporenbildende und bewegliche 
Bakterien. Sie sind ubiquitär verbreitet, 
d. h. sie können nahezu überall in der Um-
welt vorkommen, z. B. auf dem Boden, auf 
Pflanzen, im Wasser, auf der Haut und 
Schleimhaut von Mensch und Tier, auf Fel-
len und Federn und auch im Darminhalt. 

Als ausgesprochener „Nischenkeim“ besie-
deln Listerien insbesondere schlecht 
zugängliche und damit schwer zu reini-
gende Nischen und Ritzen von 
Lebensmittelproduktions- und -verarbeitungsbetrieben. Dabei kommt es ihnen entge-
gen, dass sie an ihre Lebensbedingungen keine großen Anforderungen stellen. Sie 
sind kältetolerant und fakultativ anaerob, d. h. sie können sich auch bei Kühlschrank-
temperatur vermehren und benötigen für ihr Wachstum nicht zwingend Sauerstoff. 
Auch sind sie robust gegenüber anderen Umwelteinflüssen. Feuchte Oberflächen, 
Verunreinigungen und Biofilme bieten einen idealen Lebensraum. 

Von den zahlreichen Arten der Gattung Listeria gilt nur Listeria monocytogenes als 
pathogen, wobei den hier bekannten Serotypen eine unterschiedliche Bedeutung hin-
sichtlich ihrer Pathogenität zukommt. Infektionen mit Listeria monocytogenes können 
harmlos wie ein leichter grippaler Infekt verlaufen, als Durchfallerkrankung auftreten, 
aber auch zu schweren Verlaufsformen mit Meningitis und Sepsis führen. Bei Infektio-
nen von Schwangeren besteht die Gefahr von Früh- und Fehlgeburten sowie 
Säuglingslisteriosen. Insbesondere immungeschwächte Menschen können erkranken, 
wobei Todesfälle in diesem Zusammenhang nicht selten sind. 

Als Lebensmittelinfektionserreger wird Listeria monocytogenes fast ausschließlich 
über Lebensmittel übertragen. Dabei spielt die Lebensmittelmatrix eine große Bedeu-
tung, denn von ihr ist abhängig, ob und wie sich Listeria monocytogenes vermehren 
kann. Die am häufigsten belasteten Produktgruppen stellen Fleisch und Fleischer-
zeugnisse sowie Fischerzeugnisse dar. Über die Untersuchungsergebnisse dieser 
Produktgruppen wurde 2019 berichtet.  

Zum Nachweis von Listeria monocytogenes werden im Labor parallel ein qualitatives 
und ein quantitatives Verfahren durchgeführt. Beim qualitativen Verfahren handelt es 
sich um ein Anreicherungsverfahren, bei dem die An- bzw. Abwesenheit von Listeria 
monocytogenes ermittelt wird. Die quantitative Untersuchung führt zur Ermittlung der 

Abbildung 13:  
Transportkiste mit Verunreinigungen 
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tatsächlichen Keimzahl an Listeria monocytogenes im Lebensmittel, wobei die Nach-
weisgrenze bei diesem Verfahren 10 KbE/g beträgt. Bei einem verzehrfertigen 
Lebensmittel mit einem Nachweis von mehr als 100 KbE/g bzw. ml wird von einem 
nicht sicheren Lebensmittel ausgegangen, welches bei Verzehr die Gesundheit schä-
digen kann. 

In diesem Jahr soll an dieser Stelle über die Untersuchungsergebnisse der anderen 
Produktgruppen als Fleisch, Fleischerzeugnisse und Fischerzeugnisse berichtet wer-
den. Im Jahr 2020 wurden 930 Proben untersucht. Davon konnte in 17 Proben Listeria 
monocytogenes nachgewiesen werden. Eine Übersicht über die Untersuchungsergeb-
nisse enthält die nachfolgende Tabelle 5. 

Produktgruppe Anzahl der  
untersuchten Proben 

Listeria monocytogenes 

positiv Keimzahl  
(KbE/g bzw. ml) 

Milch 42 1 <1 

Milcherzeugnisse 62 0  

Käse 165 2 
<10 
660 

Butter 15 0  

Speiseeis 158 1 <10 

Feine Backwaren 96 2 <10 

Feinkostsalate, Emulgierte Soßen 136 9 <10 

Puddinge, Desserts 8 0  

Gemüsezubereitungen, Mischsalate 57 2 <10 

Obstprodukte 25 0  

Fruchtsäfte, Smoothies 9 0  

Säuglingsnahrung 8 0  

Fertiggerichte (u.a. belegte Brötchen, 
Sandwiches, Sushi) 

60 0  

Vorgegarte Nudeln 89 0  

Summen 930 17  
 

Tabelle 5: Art und Anzahl der untersuchten Proben auf Listeria monocytogenes 
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Für die Beurteilung eines Lebensmittels ist es 
wichtig, ob es sich um ein verzehrfertiges Le-
bensmittel handelt und ob es die Vermehrung 
von Listeria monocytogenes begünstigen kann 
oder nicht. Dabei muss jede Lebensmittel-
gruppe besonders betrachtet werden.  

Eine Besonderheit stellen dabei verzehrfertige 
Lebensmittel für Säuglinge dar, bei denen in 
25 g Probe keine Listeria monocytogenes 
nachweisbar sein dürfen. Die vom Thüringer 
Landesamt für Verbraucherschutz untersuchte 
Säuglingsnahrung entsprach diesem Lebens-
mittelsicherheitskriterium. 

Bei den zwei Proben Gemüsezubereitung mit 
positivem Nachweis handelte es sich um Tief-
kühlmischgemüse, bei denen aufgrund der geforderten Aufbewahrungsbedingung von 
-18 °C nicht von einer Vermehrung des Erregers ausgegangen werden kann. 

Ähnlich verhielt es sich bei der Beurteilung der beiden Proben Milch und Speiseeis, 
bei denen Listeria monocytogenes ebenfalls nur im Anreicherungsverfahren nachge-
wiesen werden konnte. Bei der Milchprobe handelte es sich um Vorzugsmilch, die 
schon aufgrund ihrer kurzen Verbrauchsfrist (höchstens 96 h nach der Gewinnung) 
keine Vermehrung des Erregers über einen Keimgehalt von 100 KbE/ml zulässt. Bei 
der Speiseeisprobe mit positivem Nachweis handelte es sich um Softeis, welches als 
lose Ware direkt aus der Softeismaschine abgegeben und ebenfalls unmittelbar ver-
zehrt wird. 

Von einer Käseprobe abgesehen, lagen die Keimzahlen auch bei allen anderen Pro-
duktgruppen mit positiven Listeria monocytogenes-Nachweis unter dem Grenzwert 
von 100 KbE/g. Eine Probe Weichkäse wies mit 660 KbE/g einen deutlich erhöhten 
Keimgehalt an Listeria monocytogenes auf und wurde diesbezüglich beanstandet. 

Generell kann ein Nachweis im Lebensmittel auf Mängel im Hygieneregime des Be-
triebes oder auch auf kontaminiertes Ausgangsmaterial hinweisen. Gerade bei 
Feinkostsalaten wird Listeria monocytogenes häufig von anderen unerwünschten Mik-
roorganismen begleitet, die ebenfalls Rückschlüsse auf mangelhafte Herstellungs- 
und Hygienepraxis zulassen. 

Abbildung 14:  
Nährbodenplatte BrillianceTM-Listeria mit 
Listeria monocytogenes 
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2.2.2 Mikrobiologische Untersuchung von tierischen und pflanzlichen 
Lebensmitteln auf das Vorkommen von Verotoxin-bildenden Escherichia 
coli (VTEC) 

Bakterien der Spezies Escherichia (E.) coli sind Bestandteil der normalen Darmflora 
von Mensch und Tier. Einige E. coli-Stämme sind jedoch in der Lage, Zellgifte (Shiga-
toxine, synonym: Verotoxine) zu bilden und beim Menschen Durchfallerkrankungen 
auszulösen. In 10-20 % der Fälle führt die Infektion mit derartigen VTEC zu schweren, 
blutigen Durchfällen und in 5-10 % der Fälle zum Auftreten von lebensbedrohlichen 
Komplikationen (u. a. zum akuten Nierenversagen). Krankheitsauslösende VTEC-
Stämme werden auch als EHEC (enterohämorrhagische E. coli) bezeichnet.1 

Für VTEC sind vielfältige Infektionswege beschrieben. Als wichtigstes Reservoir und 
Hauptinfektionsquelle gelten jedoch Wiederkäuer, insbesondere Rinder, Schafe und 
Ziegen, aber auch Wildwiederkäuer wie Rehe und Hirsche. Neben dem direkten Tier-
kontakt spielt hierbei insbesondere der Verzehr von unzureichend erhitzten bzw. 
kontaminierten Lebensmitteln eine Rolle. Typische Risikolebensmittel sind daher Roh-
milch, Lammfleisch, Rinderhackfleisch, Rohwürste aus dem Fleisch oben genannter 
Tierarten sowie auch einige pflanzliche Lebensmittel wie Sprossen, Blattsalate, Spinat 
und nicht pasteurisierter Apfelsaft.1 

Die infektiöse Dosis ist sehr gering. Sie beträgt bei der weltweit bedeutsamsten VTEC-
Variante (O157) weniger als 100 Keime.1 

Verzehrfertige Lebensmittel sowie abgepackte, rohe Lebensmittel, auf denen ein 
Durchgarungshinweis fehlt, sind daher bei jedem Nachweis von VTEC als nicht sicher 
einzustufen, da die Wahrscheinlichkeit einer Gesundheitsgefährdung gegeben ist. Mit 
VTEC kontaminierte Lebensmittel, die vor dem Verzehr einem Erhitzungsverfahren 
unterzogen werden (Kerntemperatur mindestens 70 °C für 10 min), stellen keine Ge-
fahr dar, da es bei der vollständigen Durcherhitzung zur Abtötung der Keime kommt.  

Im Jahr 2020 wurden im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz insgesamt 
269 Lebensmittelproben tierischen und pflanzlichen Ursprungs auf das Vorhandensein 
von VTEC untersucht. Dabei machten Fleischproben (99), Rohmilch (36), Mischsa-
late (28), Tiefkühlgemüse (20), Wurstwaren (18) und Käse (16) mit insgesamt 81 % 
den Großteil der untersuchten Proben aus (siehe Tabelle 6). Neben den klassischen 
Risikolebensmitteln wurden 2020 auch 11 Proben Mehl im Rahmen eines Zoonosen-
Monitoring-Programmes auf VTEC untersucht. 

Wie Tabelle 6 zeigt, wurde VTEC in 19 der insgesamt 269 Proben (7 %) nachgewie-
sen. Es handelte sich dabei um 17 Fleischproben, eine Wildfleischrohwurst sowie 
einen aus Rohmilch hergestellten Weichkäse. In allen übrigen Proben wurde der Erre-
ger nicht festgestellt.   

                                            
1 RKI-Ratgeber EHEC-Erkrankung (Stand: 01.06.2011): 

https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Merkblaetter/Ratgeber_EHEC.html, 
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Warengruppe 
Anzahl der auf 

VTEC untersuch-
ten Proben 

davon VTEC nachgewiesen 

Anzahl Anteil [%] 

Fleisch 99 17 17,2 

Rohmilch 36 0 0 

Mischsalate 28 0 0 

Tiefkühlgemüse 20 0 0 

Wurstwaren 18 1 5,6 

Käse 16 1 6,3 

Mehl 11 0 0 

Blatt- und Grasprodukte  7 0 0 

Fleischerzeugnisse 6 0 0 

Dressing / Salatsoßen 6 0 0 

Frisches Obst  6 0 0 

Fertiggerichte und zubereitete 
Speisen 

5 0 0 

Gewürze/Blätter  3 0 0 

Frischgemüse 2 0 0 

Gemüseerzeugnisse und Gemüse-
zubereitungen 

2 0 0 

Tiefkühlobst 2 0 0 

Pilzerzeugnisse 1 0 0 

Speiseeis (Rohmilchbasis) 1 0 0 

Gesamt 269 19 7,1 
 

Tabelle 6: Anzahl der Proben mit Untersuchung auf VTEC je  
  Warengruppe und Ergebnis der Untersuchung 

Die Ergebnisse der Fleischproben sind in Abbildung 15 nach Tierarten aufgeschlüs-
selt. Wie dort dargestellt, wurde VTEC in insgesamt sieben von 14 der 
Wildfleischproben nachgewiesen. Dabei war Hirschfleisch mit vier positiven Nachwei-
sen am häufigsten betroffen. Von den untersuchten Fleischproben der Haustierarten 
wies Lammfleisch mit 22 % den höchsten Anteil an VTEC-Nachweisen auf. Rind-
fleischproben (inklusive Rinderhackfleisch) waren in 11 % der Fälle mit VTEC 
kontaminiert, gemischtes Hackfleisch von Rind und Schwein in 5 % der Fälle. 
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Abbildung 15:  Ergebnis der Untersuchung von Fleischproben verschiedener Tierarten auf das  
    Vorhandensein von VTEC 

Der Nachweis von VTEC führte bei fünf der 19 Proben zu einer Beanstandung als 
gesundheitsschädliches Lebensmittel. Betroffen waren zwei verzehrfertige Lebensmit-
tel („Wildknacker“ und „Brie de Meaux“), ein Lebensmittel, das auch zum Rohverzehr 
geeignet war („Rinderhackfleisch“) sowie zwei vorverpackte, rohe Lebensmittel, auf 
denen ein Durchgarungshinweis fehlte („Lammhinterhaxe mit Knochen, tiefgefroren“ 
und „Rotwild Keule, tiefgefroren“). In den übrigen 14 Fällen handelte es sich um Le-
bensmittel, die vor dem Verzehr einem Erhitzungsverfahren unterzogen werden, bei 
dem es zur Abtötung des Erregers kommt. 

2.2.3 Cumarin in Zimt und in ausgewählten zimthaltigen Lebensmitteln 
Cumarin ist ein natürlicher Aroma- und Duftstoff, der beispielsweise in Pflanzen wie 
Zimt, Dill, Waldmeister und Tonkabohnen enthalten ist. Bedeutung besitzt dieses 
Thema vorwiegend für Zimt und für Lebensmittel, die Zimt enthalten. In bestimmten 
Zimtarten kommt Cumarin in höheren Mengen vor. Diese werden unter der Zimtsorte 
Cassia-Zimt zusammengefasst. Cumaringehalte bis etwa 12.000 mg/kg können hier 
auftreten. Gehalte um 3.000 mg/kg können im Mittel erwartet werden. Ceylon-Zimt, 
auch Canehl genannt, sollte dagegen nur geringe Mengen, unter 200 mg/kg Cumarin, 
enthalten. 

In seltenen Fällen kann Cumarin im Körper nicht völlig gefahrlos abgebaut werden. 
Ursache ist dabei meist eine stark eingeschränkte Entgiftungsleistung der Leber, die 
im Zusammenhang mit medizinischen Behandlungen steht. Dann kann zu viel Cuma-
rin zu einer Leberentzündung führen. Wird kein Cumarin mehr aufgenommen, können 
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sich diese Schäden wieder zurückbilden. Im Allgemeinen können Menschen, die ge-
genüber Cumarin besonders empfindlich reagieren, sich die nötigen Informationen 
einholen, um solche Risiken im Vorfeld vermeiden zu können. 

Nach Einschätzung des BfR wird das meiste Cumarin durch den Verzehr von Zimt und 
zimthaltigen Lebensmitteln aufgenommen. Aber auch kosmetische Mittel können hier 
einen Beitrag leisten. Die bei Cumarin vereinzelt beobachtete leberschädigende Wir-
kung wurde als Anlass gesehen, eine tolerierbare tägliche Dosis (TDI-Wert) 
festzulegen und Verzehrsempfehlungen zu ermitteln. Die Aufnahmemenge (TDI-
Wert), die ohne gesundheitliche Beeinträchtigung ein Leben lang aufgenommen wer-
den kann, wurde für Cumarin mit 0,1 mg pro kg Körpergewicht und Tag angegeben. 
So ergaben sich für Kleinkinder mit 15 kg Körpergewicht die recht geringen Verzehrs-
mengen von beispielsweise sechs Zimtsternen (etwa 30 g), unter Zugrundelegung 
einer Verwendung von Cassia-Zimt und eines daraus resultierenden Cumaringehaltes 
von etwa 45 mg/kg Cumarin pro Zimtstern. 

Für bestimmte zimthaltige Lebensmittel, wie traditionelle saisonale Backwaren, Früh-
stücksgetreideerzeugnisse, einschließlich Müsli, und Dessertspeisen, sind Cumarin-
Höchstgehalte in der Verordnung (EG) Nr. 1334/2008 festgelegt, die auf die jeweiligen 
durchschnittlichen Verzehrmengen der Lebensmittel abgestimmt sind (siehe auch Ta-
belle 7). 

Lebensmittel Höchstgehalte für  
Cumarin in mg/kg 

Traditionelle und/oder saisonale Backwaren, bei denen Zimt 
in der Kennzeichnung angegeben ist 

50 

Frühstücksgetreideerzeugnisse einschließlich Müsli 20 

Feine Backwaren außer traditionelle und/oder saisonale Backwaren, bei 
denen Zimt in der Kennzeichnung angegeben ist 

15 

Dessertspeisen   5 
 

Tabelle 7:  Höchstmenge für Cumarin 

Zur Relativierung der vorgenannten Aussagen soll an dieser Stelle allerdings aus-
drücklich darauf hingewiesen werden, dass die genannten Verzehrsempfehlungen und 
Höchstgehalte darauf hinwirken sollen, dass auch besonders empfindliche Personen 
geschützt sind. Der Großteil der Menschen ist von einem Risiko durch Cumarin nicht 
betroffen. Fälle einer leberschädigenden Wirkung durch Cumarin sind sehr selten. Für 
den Verzehr von Zimt-Gewürz sind solche Fälle noch nicht beschrieben. Die dafür nö-
tigen Cumarinmengen sind durch den Verzehr gewöhnlicher Mengen Zimt kaum zu 
erreichen. 
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In den im Berichtsjahr überprüften zehn Proben Zimtsterne wurden Cumaringehalte 
von deutlich unter 5 mg/kg festgestellt. Das ist etwa ein Zehntel dessen, was bei Ver-
wendung von Cassia-Zimt mit einem mittleren Cumaringehalt um 3.000 mg/kg zu 
erwarten wäre. Was die Cumaringehalte betrifft, kann man also furchtlos nach den 
Sternen greifen. Auch die verschiedenen untersuchten Spekulatius-Sorten blieben mit 
Cumaringehalten von weit unter 50 mg/kg ebenfalls unauffällig. In zwei von zehn Pro-
ben Gewürz-Spekulatius wurden Gehalte um 2 mg/kg, in den übrigen von unter 
10 mg/kg ermittelt. Die Werte lassen darauf schließen, dass Cassia-Zimt nur in sehr 
geringen Mengen in Weihnachtsgebäck verwendet wird. 

Im Berichtsjahr wurden zudem 19 Proben aus den Warengruppen „Schokolade, Scho-
koladenerzeugnisse und Süßwaren“ auf ihren möglichen Gehalt an Cumarin 
untersucht. Neben acht Proben Schokolade, zwei Proben Pralinen und fünf Proben 
kakaohaltiges Getränkepulver sind vier Proben schokolierte / dragierte Mandeln über-
prüft worden. In allen vorgenannten Proben war Zimt als Zutat laut Zutatenverzeichnis 
verwendet worden. Auch in der Bezeichnung der Lebensmittel wurde häufig auf die 
Zutat „Zimt“, eben ein typisches Gewürz in der Weihnachts- bzw. Winterzeit, hingewie-
sen. Während in 17 Proben kein Cumarin nachgewiesen wurde (Nachweisgrenze: 
<3,5 mg/kg), konnte in einem kakaohaltigen Getränkepulver und in einer Probe Win-
termandeln ein Gehalt an Cumarin bestimmt werden. Im Getränkepulver wurde ein 
Cumaringehalt von 37,6 mg/kg ermittelt. In der Zubereitung, hergestellt nach dem Zu-
bereitungshinweis auf dem Getränkepulver, würde sich damit ein unbedenklicher 
Gehalt an Cumarin von 0,75 mg in 250 ml kakaohaltigem Getränk ergeben. Auch der 
festgestellte Gehalt an Cumarin in der Probe Wintermandeln von 10 mg pro kg ist un-
bedenklich. 

Für das Gewürz Zimt sind Cumarin-Höchstgehalte nicht festgelegt. Der Schwerpunkt 
der Untersuchungen liegt hier in der Überprüfung von Zusammensetzung und Be-
zeichnung. Im Berichtsjahr 2020 wurden drei Proben Ceylon-Zimt untersucht. Der 
höchste Cumaringehalt lag bei 55 mg/kg. In den beiden weiteren Proben lag dieser 
deutlich darunter. Alle drei Proben waren damit unauffällig und entsprachen der dekla-
rierten Zimtsorte „Ceylon“. Zum Vergleich: Die letzte beanstandete Probe Zimt mit der 
Sortenangabe „Ceylon“ stammt aus dem Jahr 2018. Bei dieser Probe, entnommen auf 
einem Weihnachtsmarkt, wurde ein Cumaringehalt von 3.415 mg/kg bestimmt. Hier 
war die Sortenangabe „Ceylon“ folglich unzutreffend und musste als irreführend beur-
teilt werden. 

2.2.4 Untersuchung von Lebensmitteln und kosmetischen Mitteln auf 
Cannabinoide 

Die Hanfpflanze (Cannabis sativa L.) enthält eine Vielzahl an Cannabinoiden, die zu 
den sekundären Pflanzeninhaltsstoffen zählen und in den Drüsenhaaren der Pflanze 
gebildet werden. Das bekannteste Cannabinoid ist das psychoaktive Tetrahydrocan-

nabinol (THC) und zählt aufgrund seiner Wirkung zu den Betäubungsmitteln. Das 
Cannabinoid Cannabidiol (CBD) ist dagegen nicht psychoaktiv und soll laut Literatur-
angaben gegen Schlafstörungen, Schmerzen und Angstzustände wirken. Seit einigen 
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Jahren sind CBD-haltige Erzeugnisse im Trend und werden vor allem in Nahrungser-
gänzungsmitteln mit vermeintlich gesundheitlichem Nutzen vermarktet. Aber auch 
Lebensmittel und kosmetische Mittel aus bzw. mit Hanf sind immer häufiger im Handel 
zu finden. 

Die Cannabispflanze und -pflanzenteile unterliegen grundsätzlich dem Betäubungs-
mittelgesetz. Ausnahmen gelten für Pflanzen, die aus dem Anbau in EU-Ländern mit 
zertifizierten Saatgut stammen oder deren THC-Gehalt 0,2% nicht übersteigt und de-
ren Inverkehrbringen ausschließlich gewerblichen oder wissenschaftlichen Zwecken 
dient, bei denen ein Missbrauch zu Rauschzwecken ausgeschlossen werden kann. 
Hanfsamen, die in der Regel keine Cannabinoide enthalten, und daraus hergestellte 
Lebensmittel sind von den betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften ausgenommen.  

Für THC wurden bisher keine gesetzlich vorgeschriebenen nationalen bzw. europäi-
schen Höchstmengen in Lebensmitteln festgelegt. Die toxikologische Beurteilung 
hanfhaltiger Lebensmittel erfolgt auf Grundlage des „Lowest Observed Adverse Effect 
Level“ (LOAEL) und der „Akuten Referenzdosis“ (ARfD). Der LOAEL beschreibt in die-
sem Fall die niedrigste Dosis, bei der Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem 
identifiziert wurden. Die ARfD ist definiert als die Substanzmenge pro kg Körperge-
wicht, die über die Nahrung mit einer Mahlzeit oder innerhalb eines Tages ohne 
erkennbares Risiko aufgenommen werden kann. Die Europäische Behörde für Le-
bensmittelsicherheit (EFSA) hat als LOAEL eine Dosis von 2,5 mg Δ9-THC pro Tag 
festgelegt. Daraus wurde eine ARfD von 1 µg Δ9-THC/kg Körpergewicht abgeleitet.  

Im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz wurden in Zusammenarbeit mit der 
Landesuntersuchungsanstalt Sachsen Lebensmittel und kosmetische Mittel auf Can-
nabinoide untersucht. Das Probenspektrum umfasste dabei sowohl Hanfblättertee, 
Hanfsamenöl und Hanfkekse als auch CBD-haltige Lebensmittel wie CBD-Öle, Süßig-
keiten und Kaugummis. Ebenso lagen CBD-haltige Erzeugnisse wie Mundspray und 
Massageöl als Proben vor, welche als kosmetische Mittel in den Verkehr gebracht 
wurden.  

Drei Hanfblättertees und zwei CBD-Öle wurden aufgrund des erhöhten THC-Gehaltes 
als nicht zum Verzehr geeignet im Sinne von Art. 14 Abs. 2 Buchst. b) in Verbindung 
mit Art. 5 der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 und somit als nicht sicher beurteilt. In 
keiner der Proben wurde der LOAEL von 2,5 mg Δ9-THC pro Tag unter Berücksichti-
gung der Verzehr- bzw. Zubereitungsempfehlung überschritten. Es kann deshalb 
davon ausgegangen werden, dass von diesen Erzeugnissen keine Gesundheitsgefahr 
ausging. 

CBD-haltige Lebensmittel sind grundsätzlich neuartig im Sinne der Novel Food-Ver-
ordnung und müssen als neuartiges Lebensmittel (Novel Food) zugelassen werden. 
Bisher gibt es sowohl für die Einzelsubstanz CBD als auch CBD-haltige Lebensmittel 
keine Zulassung, sodass diese Lebensmittel nicht in den Verkehr gebracht werden 
dürfen. Dagegen dürfen Hanfsamen in den Verkehr gebracht werden, wenn die ARfD 
für Δ9-THC eingehalten wird. 
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2.2.5 Lebensmittelbestrahlung – Anwendung, Nachweis und rechtliche 
Beurteilung 

Alle Lebensmittel enthalten unvermeidbar Mikroorganismen. Dies kann die beste Hy-
giene nicht verhindern, lediglich das Ausmaß der Belastung kann vermindert werden. 
Eine Methode zur Verringerung der Keimbelastung ist die Lebensmittelbestrahlung.  

Basierend auf einer Rahmenrichtlinie (1999/2/EG) und einer Durchführungsrichtlinie 
(1999/3/EG) ist in Deutschland die Bestrahlung von Lebensmitteln in der Lebensmit-
telbestrahlungsverordnung (LMBestrV) vom 14.12.2000 geregelt. Diese Verordnung 
erlaubt unter bestimmten Bedingungen die Behandlung von getrockneten aromati-
schen Kräutern und Gewürzen mit Elektronen-, Gamma- und Röntgenstrahlen. Die 
bestrahlten Produkte müssen ausnahmslos den Hinweis „bestrahlt“ oder „mit ionisie-
renden Strahlen behandelt“ tragen. Dies gilt auch, wenn sie in sehr geringen Mengen 
als Zutat in einem anderen Lebensmittel enthalten sind.  

In anderen Mitgliedstaaten der EU sind in Einzelfallregelungen auch weitere Lebens-
mittel zur Bestrahlung zugelassen, die aber nur mit einer Ausnahmegenehmigung in 
andere Mitgliedstaaten exportiert werden dürfen. Ein prominentes Beispiel hierfür sind 
Froschschenkel, die nur bestrahlt in den Handel kommen und für die Frankreich und 
die Niederlande eine Genehmigung für den Export nach Deutschland erhalten haben. 

Zum Nachweis bestrahlter Produkte stehen heute auf europäischer Ebene genormte 
Verfahren für die verschiedenen Produkte zur Verfügung. Auch die amtliche Samm-
lung von Untersuchungsverfahren nach § 64 LFGB enthält eine Reihe von 
Nachweisverfahren. Die Methode der Wahl zum Nachweis bestrahlter getrockneter 
aromatischer Kräuter und Gewürze ist die Thermolumineszenz (TL). Hierzu werden 
zunächst die Silikatmineralien aus den verschiedensten Lebensmitteln isoliert und auf 
ein Edelstahlplättchen aufgebracht. Anschließend wird in einem TL-Gerät kontrolliert 
aufgeheizt. Das in Abhängigkeit von der Temperatur emittierte Licht wird mit einem 
Photomultiplier (Photoelektronenvervielfacher) gemessen (Glühkurve 1). Um diese 
TL-Intensität zu normalisieren, werden die Edelstahlplättchen mit den Mineralien mit 
einer genau definierten Dosis bestrahlt und einer zweiten Messung unterzogen (Glüh-
kurve 2). Bestrahlte Proben erkennt man an der Form der Glühkurven und am TL-
Verhältnis (Quotient aus den Integralen der Glühkurven 1 und 2 über einen definierten 
Temperaturbereich). 

Im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz wurden 2020 ca. 185 Proben auf den 
Nachweis einer Lebensmittelbestrahlung untersucht. Davon waren 125 Proben Ge-
würze und getrocknete Kräuter sowie 26 Proben Würzmittel, die alle mittels 
Thermolumineszenz untersucht wurden. Bei keiner Probe war eine Behandlung mit 
ionisierenden Strahlen nachweisbar.  

Des Weiteren wurden acht Proben getrocknete Pilze sowie sieben Proben Asia-Sup-
pen untersucht. Viele dieser Proben werden aus dem asiatischen Raum nach Europa 
importiert und fielen in der Vergangenheit dadurch auf, dass sie bestrahlte Bestand-
teile enthielten. Bei den Pilzen ist die Bestrahlung nicht erlaubt, bei den Asia-Suppen 
war diese meist nicht gekennzeichnet. Solche Proben sind in Deutschland nicht ver-
kehrsfähig. Im Jahr 2020 waren bei allen Proben die Untersuchungsergebnisse 
negativ. 
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Abbildung 16:  Messgerät zur Bestimmung der Thermolumineszenz mit eingebauter radioaktiver  
    Strahlenquelle 

2.2.6 Untersuchung von Bedarfsgegenständen aus Leder 
Ledererzeugnisse, die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit dem mensch-
lichen Körper in Berührung zu kommen, zählen zu den Bedarfsgegenständen im Sinne 
des LFGB. Im Rahmen der Europäischen Union handelt es sich hierbei außerdem um 
Erzeugnisse im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, der sogenannten REACH-
Verordnung (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - Re-
gistrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien).  

Untersuchung auf Chrom(VI) 

Ein möglicher Schadstoff in diesen Ledererzeugnissen ist Chrom(VI), das aus den für 
die Gerbung des Leders eingesetzten Chrom(III)-Salzen entstehen kann. Chrom(VI)-
Verbindungen gehören zu den stärksten Kontaktallergenen. Sie können beim Men-
schen zur Sensibilisierung führen und bei bereits sensibilisierten Personen Ursache 
für das Auftreten von allergischen Kontaktekzemen sein. Betroffenen hilft nur, jeden 
Kontakt mit dem allergieauslösenden Stoff zu vermeiden. Dies ist im Falle von Leder-
erzeugnissen schwierig, da Verbraucherinnen und Verbraucher dem Erzeugnis nicht 
ansehen können, ob es Chrom(VI)-haltig ist. Auch über den Geruch lässt sich dies 
nicht feststellen. Der Verantwortung des Herstellers bzw. Inverkehrbringers zur Bereit-
stellung ausschließlich unbedenklicher Produkte auf dem Markt kommt hier eine große 
Bedeutung für den Gesundheitsschutz zu. 

Im Schnellwarnsystem der europäischen Union RAPEX wird immer wieder vor Leder-
erzeugnissen gewarnt, die durch grenzwertüberschreitende Chrom(VI)-Gehalte 
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auffällig wurden. Deshalb ist auch in der amtlichen Überwachung die Untersuchung 
von Ledererzeugnissen, die dazu bestimmt sind, nicht nur vorübergehend mit dem 
menschlichen Körper in Berührung zu kommen, alljährlich ein Schwerpunktthema. 

Im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz wurden im Jahr 2020 37 Proben Be-
darfsgegenstände aus Leder untersucht, davon 25 Schuhe, insbesondere Kinder- und 
Sommerschuhe, fünf Handtaschen, vier Handschuhe, sowie ein Büstenhalter. 

 
Abbildung 17: Probe eines Leder-BH 

Der Chrom(VI)-Gehalt von Leder- und lederenthaltenden Erzeugnissen, die mit der 
Haut in Berührung kommen, ist seit dem 1. Mai 2015 EU-weit reglementiert. Gemäß 
der REACH-Verordnung dürfen diese Erzeugnisse nicht in Verkehr gebracht werden, 
wenn sie einen Chrom(VI)-Gehalt von 3 mg/kg oder mehr des gesamten Trockenge-
wichts des Leders aufweisen. Erfreulicherweise wurde dieser Grenzwert im 
Berichtsjahr von keiner der untersuchten Schuhproben erreicht bzw. überschritten.  

Im Gegensatz dazu waren drei der fünf untersuchten Handtaschen, einer der vier 
Handschuhe, sowie der Büstenhalter bezüglich ihrer Chrom(VI)-Gehalte zu beanstan-
den. Im Einzelnen wurden im Leder dieser Proben die in Tabelle 8 dargestellten 
Chrom(VI)-Gehalte ermittelt. Alle fünf durch ihre hohen Gehalte an Chrom(VI) auffälli-
gen Proben waren gemäß der REACH-Verordnung nicht verkehrsfähig.  
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Probe Chrom(VI)-Gehalte in mg/kg 

Handtaschen 5 -   9 

Handschuhe 6 - 15 

Büstenhalter 4 - 14 
 

Tabelle 8: Chrom(VI)-Gehalte in Lederproben 

Da Chrom(VI) zu den stärksten Kontaktallergenen gehört und die Sensibilisierung be-
troffener Personen lebenslang bestehen bleibt und ihre Lebensqualität erheblich 
beeinträchtigt, wurden die Gutachten zu den Proben mit Verweis auf § 30 des LFGB, 
der Verbote zum Schutz der Gesundheit beinhaltet, an die für den Vollzug zuständigen 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter der Landkreise und kreisfreien Städte 
übermittelt. 

Kennzeichnung von Schuherzeugnissen 

Neben der chemischen Untersuchung auf mögliche Schadstoffe werden die als Pro-
ben eingesandten Schuhe u. a. gleichzeitig auf ihre korrekte Materialkennzeichnung 
überprüft. Schuhe, die den Anschein erwecken, aus Leder zu sein, sind es tatsächlich 
häufig nicht. Für die Verbraucherinnen und Verbraucher ist es schwierig zu unterschei-
den, ob das Erzeugnis ihrer Wahl aus echtem Leder oder einem Lederimitat, einem 
sogenannten Kunstleder, besteht.  

Mit der Regelung der Kennzeichnung der für die Hauptbestandteile von Schuhen ver-
wendeten Materialien soll die Gefahr der Irreführung der Verbraucherinnen und 
Verbraucher verringert werden. Die diesbezügliche europäische Richtlinie 94/11/EG 
wurde innerhalb der Bedarfsgegenständeverordnung in nationales Recht umgesetzt 
und beinhaltet u. a. Folgendes: 

a) Schuherzeugnisse sind mit der Angabe ihrer Bestandteile und der hierfür ver-
wendeten Materialien durch Piktogramme oder schriftliche Angaben zu 
kennzeichnen. 

Für die Schuhbestandteile  

 Obermaterial 

 

 Futter und Decksohle 
 

 Laufsohle 
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ist das Material anzugeben, das jeweils mindestens 80 % der Fläche bzw. im 
Falle der Laufsohle des Volumens ausmacht. Entfällt auf kein Material eine Flä-
che bzw. ein Volumen von mindestens 80 %, so müssen die Angaben zu den 
beiden Materialien mit den größten Anteilen am Schuhbestandteil erfolgen. 

Für die Materialkennzeichnung sind die folgenden Piktogramme oder schriftli-
chen Angaben zu verwenden: 

 Leder 
 

 beschichtetes Leder 

 

 natürliche und 
synthetische Textilien  

 sonstiges Material 
 

b) Die vorgeschriebenen Angaben sind an mindestens einem Schuherzeugnis ei-
nes jeden Paares lesbar, haltbar und gut sichtbar anzubringen. Sie können 
aufgedruckt, aufgeklebt, eingeprägt oder auf einem befestigten Anhänger an-
gebracht werden.  

c) Wer Schuherzeugnisse gewerbsmäßig abgibt, muss sicherstellen, dass diese 
Kennzeichnung bei der Abgabe angebracht ist. 

 

Die nachfolgenden Abbildungen zeigen Beispiele einer regelkonformen Schuhkenn-
zeichnung: 

 
Abbildung 18: 
Schuhkennzeichnung  
auf einem Klebeetikett 

 
Abbildung 19: 
Schuhkennzeichnung  
auf einem Klebeetikett 

 
Abbildung 20:  
Schuhkennzeichnung  
auf einem Anhänger 
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Von den 25 Schuhproben, die im Jahr 2020 im Thüringer Landesamt für Verbraucher-
schutz untersucht wurden, waren zwei Proben bezüglich ihrer Materialkennzeichnung 
zu bemängeln. Beanstandungsgründe waren beispielsweise eine schlecht lesbare 
Schuhkennzeichnung (siehe Abbildung 21). 

 
Abbildung 21:  kaum lesbare Schuhkennzeichnung auf dem Riemen 
  einer Probe Damensandale 
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2.3 Nationaler Rückstandskontrollplan 
Der Nationale Rückstandskontrollplan (NRKP) wird jährlich zur Umsetzung der Vorga-
ben der Richtlinie 96/23/EG und der Entscheidung 97/47/EG vom BVL erstellt. Die 
europäischen Rechtsgrundlagen sollen eine EU-weite vergleichbare Überwachung 
von Lebensmitteln tierischer Herkunft auf Rückstände und Kontaminanten gewährleis-
ten. Es wird dabei unter anderem auf Stoffe untersucht, deren Anwendung in der 
Nutztierhaltung zwar verboten, aber aufgrund ihrer Wirkung (Wachstumsförderung, 
antibakterielle/antiparasitäre Wirkung) dennoch vorstellbar ist. Daneben soll bei der 
Untersuchung auf Rückstände zugelassener Tierarzneimittel und bestimmter Konta-
minanten überwacht werden, ob nachweisbare Mengen oberhalb der rechtlich 
vorgegebenen Höchstmengen vorliegen. Des Weiteren sind die Vorgaben gemäß § 10 
der Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen der amtlichen Überwachung des 
Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens von Lebensmitteln tierischen Ur-
sprungs (Tier-LMÜV) umzusetzen.  

Der NRKP enthält konkrete Vorgaben über die Anzahl der zu untersuchenden Tiere 
und tierischen Erzeugnisse, die zu untersuchenden Stoffe, die anzuwendenden Me-
thoden und die Probenahme. Das Untersuchungsspektrum unterteilt sich in A- und B-
Stoffe. Zu den A-Stoffen gehören z. B. synthetische und natürliche Hormone, illegale 
Masthilfsmittel und Stoffe, deren Anwendung bei lebensmittelliefernden Tieren verbo-
ten ist. Die B-Gruppe umfasst zugelassene Tierarzneimittel wie Antibiotika, 
Anthelmintika, nichtsteroidale Antiphlogistika, Sedativa sowie Umweltkontaminanten 
wie Schwermetalle, polychlorierte Biphenyle (PCB), Dioxine und Mycotoxine. 

Tierart, 
Lebensmittel 

Planproben Verdachtsproben 

Summe 

Davon mit 
Höchst- 

mengenüber-
schreitungen 

Erzeuger-
betrieb 

Schlacht-
betrieb 

Erzeuger-
betrieb 

Schlacht-
betrieb 

Rind 78 258  5  341* 9 

Schwein 24 165   189 2 

Schaf      1  1     2  

Geflügel 12 103   115  

Fisch 11      11  

Kuhmilch 62      62 1 

Hühnereier 37      37  

Honig    9        9  

Wild   7        7 2 

Stutenmilch   3        3  

   Gesamtsummen 776 14 
       *(einschließlich 6 Verdachtsproben und Proben nach positivem Hemmstoffbefund) 

Tabelle 9: Untersuchungen nach NRKP (ohne Hemmstoffuntersuchungen) 
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Im Rahmen des NRKP wurden in Thüringen im Jahr 2020 insgesamt 2.000 Proben 
von Masttieren und unverarbeiteten tierischen Erzeugnissen auf Rückstände pharma-
kologisch wirksamer Substanzen und Kontaminanten untersucht. Der überwiegende 
Teil der Untersuchungen wurde mikrobiologisch mit einem biologischen Hemmstofftest 
(HST), dem Dreiplattentest, durchgeführt (siehe Tabelle 10). Mit Hilfe dieses Tests 
können anhand der Hemmung des Wachstums definierter Bakterienkulturen Hinweise 
auf Rückstände von Antibiotika gewonnen werden. Die restlichen Proben wurden mit 
chemisch-analytischen Einzel- und Multimethoden untersucht (siehe Tabelle 9). 

Ergebnisse 

Untersuchung von Rind, Schwein, Geflügel 

Aus Erzeugerbetrieben wurden Proben von 78 Mastrindern bzw. Kühen, 24 Schweinen 
und zwölf Stück Geflügel auf verbotene Stoffe mit anaboler Wirkung und andere ver-
botene Stoffe bzw. nicht zugelassene Stoffe untersucht (Tabelle 9). Es konnten keine 
Verstöße nachgewiesen werden.  

Aus Schlachtbetrieben wurden Proben von 527 Tieren als Planproben auf Rückstände 
verbotener Substanzen bzw. auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstmengen-
gehalte für Tierarzneimittel untersucht. Dabei wurden keine Rückstände illegaler 
Tierarzneimittel gefunden bzw. keine Höchstmengenüberschreitungen festgestellt. Bei 
einer Schlachtkuh konnten Rückstände von Dexamethason in der Leber nachgewie-
sen werden. Die zulässige Höchstmenge wurde jedoch nicht überschritten. 

Die Belastung mit chlororganischen Pestiziden, PCBs, Schwermetallen und Mycotoxi-
nen wurde bei 87 der vorgenannten Proben geprüft. Bei sieben Rindern und einem 
Mastschwein wurde der zulässige Grenzwert für Kupfer von 30 mg/kg in der Leber 
teilweise deutlich überschritten. Kupfer ist jedoch auch als Futtermittelzusatzstoff zu-
gelassen, so dass die erhöhten Werte auf einen Eintrag über das Futtermittel 
zurückzuführen sein könnten. In der Niere einer Schlachtkuh wurde eine Überschrei-
tung der Höchstmenge für Cadmium (Grenzwert: 1,0 mg/kg) und bei einem 
Mastschwein, ebenfalls in der Niere, eine Höchstmengenüberschreitung für Quecksil-
ber (Grenzwert: 0,01 mg/kg) festgestellt. 

Biologischer Hemmstofftest (HST) 

Im Berichtsjahr wurden in Thüringen 1.230 Proben gemäß AVV-Lebensmittelhygiene 
mittels Dreiplattentest im Rahmen der amtlichen Fleischuntersuchung auf Rückstände 
von Tierarzneimitteln untersucht (Tabelle 10). Bei sechs Proben verlief der Nachweis 
positiv. Der Hemmstofftest ist eine sehr empfindliche, jedoch unspezifische Methode, 
daher wurden diese Proben zur Differenzierung der antimikrobiell wirkenden Stoffe 
chemisch-analytisch nachuntersucht.  
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Tierart Untersuchungszahlen Ergebnis davon positiv 

Mastkalb     5  
Mastrind   45 1 
Kühe 169 4 
Mastfärse     5  
Mastschwein 988  
Mastlamm   18 1 
Summe 1.230 6 

 

 Tabelle 10: Hemmstoffuntersuchungen 

Bei der Nachuntersuchung wurde in Proben von zwei Kühen und einem Mastrind das 
Antibiotikum Benzylpenicillin, jeweils in der Niere, nachgewiesen. Bei einer dieser Pro-
ben wurde die zulässige Höchstmenge gemäß Verordnung (EU) Nr. 37/2010 
überschritten. Bei einer weiteren Kuh konnten in Muskel und Niere jeweils Rückstände 
von Tetracyclin unter der vorgegebenen Höchstmenge festgestellt werden. Bei einer 
weiteren Schlachtkuh wurden Rückstände von Neomycin in der Niere nachgewiesen, 
jedoch ebenfalls unterhalb der zulässigen Höchstmenge. Bei der Probe eines Mast-
lamms konnten keine Rückstände bestimmt werden. 

Bei festgestellten Höchstmengenüberschreitungen wurden behördlicherseits Maßnah-
men zur Ermittlung und ggf. Abstellung der Ursache veranlasst. Wenn der 
Herkunftsbetrieb der Schlachttiere außerhalb Thüringens lag, erfolgte eine Weiterlei-
tung des Untersuchungsergebnisses an die zuständigen Behörden.  

Untersuchung Aquakulturen, Wild 

Die Untersuchung von Aquakulturen und Zuchtwild auf Rückstände pharmakologisch 
wirksamer Substanzen und Umweltkontaminanten ergab keine unzulässigen Befunde. 
Bei einer Forelle wurde Oxytetracyclin unterhalb der festgelegten Höchstmenge nach-
gewiesen. 

Bei einem Wildschwein wurden die zulässigen Höchstmengen für Quecksilber über-
schritten. Bei einem Rehbock wurde eine erhebliche Überschreitung der 
Höchstmengen für Cadmium und Quecksilber sowohl in Leber als auch in der Niere 
festgestellt. Als Ursache sind hier Umwelteinträge wahrscheinlich. 

Untersuchung von Milch, Eiern, Honig 

Es wurden 65 Milchproben, 37 Eiproben und neun Honigproben auf Rückstände ver-
botener Stoffe, Tierarzneimittel und Kontaminanten geprüft.  

In einer Milchprobe gelang der Nachweis des Analgetikums Diclofenac. Die Höchst-
menge von 0,1 µg/kg wurde hierbei überschritten. Als wahrscheinliche Ursache wurde 
eine unbeabsichtigte Kontamination durch eine mit einem Schmerzmittel behandelte 
Person ermittelt. Die Untersuchung von Eiproben aus unterschiedlichen Haltungsfor-
men auf Rückstände von Dioxinen und ndl-PCBs ergab in keinem Fall eine 
Überschreitung der vorgegebenen Auslösewerte. Eine Eiprobe enthielt Rückstände 
des Kokzidiostatikums Nicarbazin. Die Höchstmenge (300 µg/kg) wurde hierbei jedoch 
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nicht überschritten. In einer Honigprobe wurde das Insektzid Propamocarb nachge-
wiesen, allerdings ebenfalls deutlich unter der zulässigen Höchstmenge. Bei den 
weiteren Untersuchungen waren keine Verstöße festzustellen. 

2.4 Bakteriologische Fleischuntersuchung 
Jeder Schlachttierkörper wird einer amtlichen Fleischuntersuchung durch einen amtli-
chen Tierarzt oder Fachassistenten unterzogen. Werden hierbei Veränderungen 
festgestellt, wird eine bakteriologische Fleischuntersuchung veranlasst. Weitere 
Gründe für eine solche Untersuchung sind u. a. Störungen im Ablauf des Schlachtpro-
zesses oder die Schlachtung eines Tieres, bei dem die Schlachttieruntersuchung nicht 
durchgeführt werden konnte. 

Der Umfang und der Ablauf des Untersuchungsverfah-
rens ist in der AVV Lebensmittelhygiene gesetzlich 
festgelegt.  

Da bei pathologisch-anatomisch auffälligen Schlacht-
tierkörpern eine Vorbehandlung mit Antibiotika nicht 
ausgeschlossen werden kann, erfolgt neben der mikro-
biologischen Untersuchung von Niere, Milz, Leber, 
Lymphknoten und Muskulatur sowie ggf. weiteren Or-
ganen mit Veränderungen auch eine Untersuchung auf 
Hemmstoffe. 

In Thüringen wird die bakteriologische Fleischuntersuchung durch das Thüringer Lan-
desamt für Verbraucherschutz in Bad Langensalza und den Fachdienst Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachung des Landkreises Altenburger Land am Schlachthof Alten-
burg durchgeführt. Im Jahr 2020 wurden an beiden Standorten insgesamt 2.126 
Schlachttierkörper einer bakteriologischen Fleischuntersuchung unterzogen, wobei 88 
Schweine, 2.033 Rinder und fünf Kälber untersucht wurden.  

Bei zehn Rindern konnten Salmonellen unterschiedlicher Serovare nachgewiesen 
werden. Bei den untersuchten Schweine-Schlachtkörpern wurden Infektionen mit Ery-
sipelothrix rhusiopathiae (Rotlauf), Pasteurella multocida, Trueperella pyogenes und 
Streptokokkus suis festgestellt. Bei der Hemmstoffuntersuchung im Rahmen der bak-
teriologischen Fleischuntersuchung gelang der Nachweis von Antibiotika bei vier 
Schlachttierkörpern vom Rind, bei denen jedoch nur in einem Fall die zulässige Rück-
standshöchstmenge für Benzylpenicillin überschritten wurde. 

Die gesetzlich vorgeschriebene Untersuchung auf Hemmstoffe gemäß dem NRKP      
(§ 10 TierLMÜV) bleibt davon unberührt und ist in dieser Auswertung nicht berücksich-
tigt. Weitere Informationen hierzu sind im Kapitel 2.3 zu finden.  

Abbildung 22: 
Symbolbild „Bakterienkolonie 
auf Untersuchungsmedium“ 
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2.5 Weitere Tätigkeiten mit Bezug zur amtlichen Untersuchung 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Abteilung 4 des Thüringer Landesamtes für 
Verbraucherschutz engagieren sich neben der regulären Untersuchungstätigkeit im 
engeren Sinne in mehreren weiteren Tätigkeitsfeldern. 

So erarbeiteten die Sachverständigen des Thüringer Landesamtes für Verbraucher-
schutz zahlreiche Stellungnahmen zu fachlichen und lebensmittelrechtlichen 
Fragestellungen. Zudem wirkten sie in verschiedenen Ausschüssen, Kommissionen, 
Arbeitsgruppen und anderen Fachgremien mit (vgl. Tabelle 11). 

Gremienbezeichnung 
Arbeitskreis der auf dem Gebiet der Lebensmittelhygiene und der Lebensmittel tierischer Herkunft 
tätigen Sachverständigen (ALTS), einschließlich Arbeitsgruppen  
Arbeitskreis Lebensmittelchemischer Sachverständiger (ALS), einschließlich Arbeitsgruppen 
Facharbeitsgruppen der Länderkooperation Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen 
Bundesweiterüberwachungsplan (BÜp) - Expertengruppe 
Expertengruppe für Rückstandsanalysen (EPRA) 
§ 64 LFGB Arbeitsgruppe „Entwicklung von Methoden zur Identifizierung von mit Hilfe  
gentechnischer Verfahren hergestellter Lebensmittel“ 
§ 64 LFGB Arbeitsgruppe „Molekularbiologische Methoden zur Pflanzen- und  
Tierartendifferenzierung“ 
§ 64 LFGB Arbeitsgruppe „Nitrat/Nitrit“ 
§ 64 LFGB Arbeitsgruppe „Süßungsmittel“ 
§ 64 LFGB Arbeitsgruppe „Mineralwasser“ 
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe „Tierarzneimittelrückstände“ 
§ 64 LFGB-Arbeitsgruppe „Bedarfsgegenstände“ 
Netzwerk zur Fisch-Authentizität  im Rahmen des EU-Projekts LABELFISH 
European Network of the GMO Laboratories  
GDCh-Arbeitsgruppe Fleischwaren  
GDCh-Arbeitsgruppe Fruchtsäfte und fruchtsafthaltige Getränke, korrespondierendes Mitglied 
GDCh-Arbeitsgruppe Tierarzneimittelrückstände (korrespondierendes Mitglied) 
DIN-Normenausschuss Lebensmittel und landwirtschaftliche Produkte 
DIN Arbeitsausschuss „Honiguntersuchung“ 
DIN Arbeitsausschuss „Vegane und vegetarische Lebensmittel“ 
Zusammenarbeit amtlicher Kosmetiküberwachungslaboratorien 
Arbeitsgemeinschaft Staatlicher Weinsachverständiger 
Monitoring Expertengruppe Pflanzenschutzmittel, Schädlingsbekämpfungsmittel 
Monitoring Expertengruppe Organische Kontaminanten 
Expertengruppe für Rückstandsanalytik (EPRA) 
AG Schwerpunkt Bedarfsgegenstände (BLV Katalogpflege, ADV-Kataloge) 
BVL Unterausschuss Katalogpflege, ADV-Kataloge 
BVL Unterausschuss IT 
 

Tabelle 11: Mitarbeit in Ausschüssen, Kommissionen und Arbeitsgruppen 

Soweit das Covid19-Pandemiegeschehen dies ermöglichte, absolvierten auch im Jahr 
2020 Studierende und Auszubildende verschiedener Fachrichtungen Praktika im Thü-
ringer Landesamt für Verbraucherschutz.
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3 Lebensmittelbedingte Erkrankungsgeschehen 
Im Jahr 2020 ermittelten die Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter sowie 
die Gesundheitsämter in insgesamt 256 Erkrankungsgeschehen mit 2.879 erkrankten 
Personen, bei denen der Verdacht eines Zusammenhangs mit dem Verzehr von Le-
bensmitteln bestand. Die vorgenannten Zahlen lagen Corona-bedingt deutlich 
unterhalb derer des Jahres 2019, in dem 739 Erkrankungsgeschehen mit 7.752 er-
krankten Personen festgestellt worden waren. Im Rahmen der Ermittlungen zu den 
Erkrankungsgeschehen erfolgten unter anderem Kontrollen in Einrichtungen, die von 
Groß- bzw. Gemeinschaftsküchen sowie von Catering-Unternehmen mit Essen ver-
sorgt wurden, in Gaststätten, Kindertagesstätten, Fleischereien und Seniorenheimen.  

Die Mehrzahl der Erkrankungen war wie im Vorjahr auf Noroviren zurückzuführen. Sal-
monellenerkrankungen wurden hingegen im Jahr 2020 nicht gemeldet.  

Zwei familiäre Erkrankungen mit insgesamt vier Erkrankten waren auf bakterielle In-
fektionen durch Campylobacter zurückzuführen.  

Ein Erkrankungsgeschehen mit drei Erkrankten wurde auf den Verzehr von unzu-
reichend erhitztem und unter unhygienischen Umständen zubereitetem Döner 
zurückgeführt. Die Familie erkrankte etwa drei Stunden nach dem Verzehr von Döner 
mit Bauchkrämpfen und Durchfall. Das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt 
konnte keine Reste mehr sicherstellen, da diese den Hunden der Familie verfüttert 
worden waren. Auch die Tiere litten daraufhin an Erbrechen. Bei der Kontrolle des 
Imbisses stellte die Behörde allgemeine Hygienemängel fest und erhob ein Verwarn-
geld. Als Verursacher des Erkrankungsgeschehens wurde in diesem Fall der 
Lebensmittelvergifter Clostridium perfringens ermittelt, der Darmkrämpfe und Durchfall 
auslösen kann.  

Des Weiteren erkrankten im Berichtsjahr in zwei Kitas in einer Ostthüringer Stadt ins-
gesamt 20 Kinder und zwei Erzieher am frühen Nachmittag an Erbrechen, vereinzelt 
auch an Durchfall. Alle Erkrankten hatten das Mittagsmenü „Spätzle mit Gemüsera-
gout“ verzehrt. Das Mittagessen war von einer Küche aus dem Nachbarkreis 
angeliefert worden. Das für die Kitas zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwa-
chungsamt überprüfte umgehend die Essenausgabestellen der beiden Kitas, entnahm 
Proben vom Mittagsmenü und ordnete sofortige Reinigungs- und Desinfektionsmaß-
nahmen an. Das für den Speisenhersteller zuständige Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsamt des Nachbarkreises kontrollierte die menüliefernde 
Küche und ermittelte die Zubereitungsabläufe, entnahm Tupferproben zur bakteriolo-
gischen und virologischen Untersuchung sowie die Rückstellprobe des Mittagessens 
vom Vortag. Die Proben wurden an das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz 
gesandt und untersucht. Sowohl in den gegarten Spätzle als auch im Gemüseragout 
wurden toxinbildende Bacillus cereus-Stämme nachgewiesen. Bacillus cereus ist ein 
Lebensmittel vergiftendes Bakterium, das sich in warmen, stärkehaltigen Lebensmit-
teln wie Reis oder Nudeln vermehrt. Ursache dieser Vermehrung sind häufig 
küchentechnische Fehler. Um die Keimvermehrung zu verhindern, ist es wichtig, ge-
kochte Speisen höchstens zwei Stunden bei 58 °Grad warmzuhalten, sie schnell 
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abzukühlen sowie nur in korrekt eingestellten Warmhaltebehältern zu transportieren. 
Beide Proben des Mittagessens wurden durch die Gutachter als gesundheitsschädlich 
beurteilt, wobei im Falle des Gemüseragouts nicht ausgeschlossen werden konnte, 
dass die Kontamination dieses Speisenanteils von den Spätzle ausgegangen war. Das 
zuständige Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt erstattete Strafanzeige und 
gab den Vorgang an die Staatsanwaltschaft ab. 

Ein weiteres Geschehen wurde aus zwei Kitas und einer Schule in zwei benachbarten 
Kreisen gemeldet. Die Symptomatik trat ebenfalls kurze Zeit nach Einnahme des Mit-
tagessens auf. Aus Speiseresten bzw. -abfällen der beiden Kindertagesstätten konnte 
ebenfalls Bacillus cereus isoliert und sein Toxin festgestellt werden. Die Ermittlungen 
ergaben, dass alle drei Einrichtungen durch dieselbe Küche beliefert wurden. Bei der 
Untersuchung der Rückstellproben konnte Bacillus cereus aus dem Reis isoliert wer-
den. Als mutmaßliche Ursachen wurden Verfahrensfehler in der Küche ermittelt 
(Verwendung von Reis aus zwei Tage alten Resten, ungeeignete Abkühltechnik). Das 
betroffene Mittagsgericht war ausschließlich an diese drei Einrichtungen ausgeliefert 
worden. 

Im Zusammenhang mit den Erkrankungsgeschehen wurden im Berichtsjahr 44 Proben 
von Lebensmitteln mikrobiologisch untersucht, z. B. Salat mit Joghurtdressing, Gemü-
sefrikadellen, Spätzle und paniertes Hühnerfleisch. Die Proben stammten 
überwiegend aus sozialen Einrichtungen mit Gemeinschaftsverpflegung. In sechs Pro-
ben konnte Bacillus cereus mit Toxinbildungsvermögen in einer Keimzahl 
nachgewiesen werden, die geeignet war, die menschliche Gesundheit zu schädigen 
(siehe oben). 

.
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4 Zusammenfassung  
Die Überwachung der Betriebe, die mit Lebensmitteln, kosmetischen Mitteln, Bedarfsge-
genständen oder Tabakerzeugnissen umgehen, obliegt in Thüringen den Veterinär- und 
Lebensmittelüberwachungsämtern in den Landkreisen und kreisfreien Städten in Zusam-
menarbeit mit dem Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz.  

Die Corona-Pandemie beeinflusste im Jahr 
2020 auch die amtliche Lebensmittelüber-
wachung. Trotzdem setzten alle hieran 
beteiligten Akteure auch in diesem Jahr den 
Schutz der Verbraucherinnen und Verbrau-
cher in Thüringen durch risikoorientierte 
sachkundige Kontrollen und geeignete 
Maßnahmen bei festgestellten Abweichun-
gen um. Insbesondere notwendige 
Kontrollen und Probenahmen aus akutem 
Anlass (z. B. bei Beschwerden oder bei Ver-
dacht auf nichtkonformes Verhalten) waren 
jederzeit gewährleistet, sodass zu keinem 
Zeitpunkt Abstriche im Hinblick auf die Si-
cherheit der Verbraucherinnen und 
Verbraucher gemacht werden mussten.  

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämter 
kontrollierten im Jahr 2020 12.106 Betriebe und führten in diesen Betrieben 23.142 Kon-
trollen durch. Bei den Kontrollen wurden in 980 Betrieben Mängel festgestellt. Dies 
entspricht einem Anteil von rund 8 % der kontrollierten Betriebe. Am häufigsten wurde 
gegen Bestimmungen der allgemeinen Betriebshygiene einschließlich der Durchführung 
betrieblicher Eigenkontrollen verstoßen. 

Die Lebensmittelüberwachungsbehörden erließen in diesem Zusammenhang 790 Verfü-
gungen zur Beseitigung von Verstößen, in 15 Fällen mussten Betriebe vorübergehend 
geschlossen werden. Festgestellte Mängel wurden mit 146 Bußgeldverfahren geahndet, 
in 28 Fällen wurde Strafanzeige erstattet. 

Durch die Umsetzung der Kontaktbeschränkungen und die Schließungen im 
Einzelhandel sowie in der Gastronomie während des pandemiebedingten Lockdowns 
reduzierte sich nicht nur die Zahl der Kontrollbesuche um etwa ein Drittel, sondern auch 
die Entnahme von Proben war zeitweise nur eingeschränkt möglich und musste teilweise 
entfallen. Dies führte im Berichtsjahr 2020 zu einer Reduzierung der Probenzahl um 
ca. 19 %. Im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz wurden im Berichtsjahr 2020 
demnach insgesamt 6.085 Lebensmittelproben, inklusive der Erzeugnisse aus den Wa-
rengruppen Wein, Weinerzeugnisse und weinähnliche Getränke, 235 Proben von 

Abbildung 23: Symbolbild „Schutzmasken“ 
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kosmetischen Mitteln und 417 Proben von Bedarfsgegenständen untersucht bzw. beur-
teilt. Dabei stammten 3.220 Proben von Thüringer Herstellern. 

Insgesamt wiesen 8 % der Lebensmittelproben Mängel auf. Zudem wurden 56 % der Ta-
bakproben und 8 % der Bedarfsgegenständeproben sowie 10 % der Kosmetikproben 
beanstandet. Im Vorjahr war das bei 6 % der Lebensmittelproben, bei jeweils 9 % der 
Proben aus den Gruppen der Bedarfsgegenstände, der kosmetischen Mittel und der Ta-
bakerzeugnisse der Fall. 

Im Jahr 2020 wurden im Rahmen von Erkrankungsgeschehen 44 Lebensmittel- sowie 30 
Tupferproben untersucht. Im Ergebnis der mikrobiologischen Untersuchungen wurden 
sieben Lebensmittelproben beanstandet, davon konnte in sechs Proben Bacillus cereus 
mit Toxinbildungsvermögen für das emetische Toxin Cereulid in einer Keimzahl nachge-
wiesen werden, die geeignet ist, die menschliche Gesundheit zu schädigen. Eine Probe 
war mit Schimmel kontaminiert. Die Tupferproben wurden auf Noroviren untersucht. Das 
Ergebnis war in allen 30 Proben negativ. 

17 Lebensmittelproben (0,3 %) wurden als gesundheitsschädlich bzw. als gesundheits-
gefährdend beurteilt. Davon waren bei 14 Proben mikrobiologische Mängel die Ursache. 
Bei zwei Proben waren Fremdkörper und bei einer Probe war der Nachweis von Parasiten 
(Nematoden) die Ursache für die Einstufung als gesundheitsschädlich bzw. als gesund-
heitsgefährdend. 

70 Proben (1,2 %) waren zum Verzehr nicht geeignet. Die häufigsten Ursachen waren 
sensorische und / oder mikrobiologische Mängel. 

Zusätzlich zu den planmäßigen Probenuntersuchungen und der Beteiligung an bundes-
weiten Überwachungsprogrammen, wie den Monitoringprogrammen oder dem BÜp, 
wurden durch das Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz spezielle Fragestellungen 
im Rahmen landesinterner Schwerpunktprogramme bearbeitet. Im Berichtsjahr 2020 wa-
ren dies die Untersuchungen von ausgewählten Produktgruppen zum Vorkommen von 
Listeria monocytogenes. 

Zusammenfassend kann, basierend auf den vorgenannten Ergebnissen der amtlichen 
Kontrollen, auch im Berichtsjahr 2020 festgestellt werden, dass die rechtlichen Vorgaben 
vom Großteil der Unternehmen korrekt umgesetzt wurden, was das zumeist verantwor-
tungsbewusste Handeln gegenüber den Verbraucherinnen und Verbrauchern 
unterstreicht. Zum hohen Einhaltungsgrad trägt allerdings nicht zuletzt auch das Fach-
wissen und die Einsatzbereitschaft sowie das kompetente und engagierte Vorgehen der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der amtlichen Lebensmittelüberwachung, sowohl in den 
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsämtern der Landkreise und kreisfreien Städte, 
als auch im Thüringer Landesamt für Verbraucherschutz bei. Deren Beitrag zum Schutz 
der Verbraucherinnen und Verbraucher im Freistaat Thüringen ist vor dem Hintergrund 
der pandemiebedingten Einschränkungen und Belastungen umso mehr hervorzuheben.  
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5 Anhang 

5.1 Übersicht über Betriebskontrollen und Maßnahmen  
der zuständigen Behörde 

 

Anzahl der Anzahl Maßnahmen aus Kontrollen 
und Probenbeanstandungen 
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 Erzeuger (Urproduktion) 2                 

Erzeuger von Lebensmitteln 
tierischer Herkunft 2.299 191 10 263 1 10    2 

Fischerei-, Krusten-, Schalen- 
und Weichtierbetriebe 209 6  12       

Imkereien 1.197 69 1 77      1 

Erzeuger von Lebensmitteln 
pflanzlicher Herkunft 310 35  57       

Summe 4.017 301 11 409 1 10    3 

 Hersteller und Abpacker                  

Milchbe- und Milchverarbei-
tungsbetriebe 34 29 4 108 1 5  1 1  

Betriebe zur Behandlung  
von Eiern,  
Hersteller von Eiprodukten 

35 27  42       

Hersteller von Fleisch  
und Fleischerzeugnissen 150 99 20 540 3 24 2  6 1 

Fisch-, Krusten-, Schalen-  
und Weichtierbe- und -verar-
beitungsbetriebe 

3 3 1 6 1      

Hersteller von pflanzlichen  
Lebensmitteln inkl. Abpacker 149 77 10 136 4 5   3  

Hersteller von Getränken  
und deren Grundstoffe  
inkl. Abpacker 

100 45 3 63  3   1  

Hersteller von Halbfertig- und 
Fertiggerichten inkl. Abpacker 15 8 2 74 1 1     

Hersteller von anderen Le-
bensmitteln und Zusatzstoffen 
inkl. Abpacker 

39 16 1 79  1     
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Anzahl der Anzahl Maßnahmen aus Kontrollen 
und Probenbeanstandungen 
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Hersteller von Tabak  
und Tabakerzeugnissen 3 3 1 8  1     

Hersteller von kosmetischen 
Mitteln (einschließlich Mittel 
zum Tätowieren) 

50 14 1 21      1 

Hersteller  
von Bedarfsgegenständen 165 20  35       

Summe 743 341 43 1.112 10 40 2 1 11 2 

 Vertriebsunternehmer 
und Transporteure 2                

Großhändler 58 27 2 63  3   2  

Exporteure 12 1  1       

Importeure 1          

Großhändler, Importeure und 
Exporteure von Lebensmitteln 166 44 3 79 1 2 1  1  

Lebensmittellager 140 58 1 184  1     

Umpackbetriebe 4 3 1 8  1     

Transporteure von  
Lebensmitteln 89 9 3 48  4   3  

Großhändler von Tabak  
und Tabakerzeugnissen 3   4  2 1    

Großhändler von kosmeti-
schen Mitteln (einschließlich 
Mittel zum Tätowieren) 

39 2  3       

Großhändler  
von Bedarfsgegenständen 68 6  7       

Summe 582 150 10 397 1 13 2  6  

 Einzelhändler 2 1  1   1         

Lebensmitteleinzelhandel 5.724 3.097 245 8.322 119 186 7 2 35 11 

anderer Einzelhandel 1.046 413 43 806 8 49 32   2 

Internethandel 217 17 1 29  1     

Einzelhandel von Tabak und 
Tabakerzeugnissen 93 14 1 18  1     
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Anzahl der Anzahl Maßnahmen aus Kontrollen 
und Probenbeanstandungen 
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Einzelhandel von kosmeti-
schen Mitteln (einschließlich 
Mittel zum Tätowieren) 

510 11  16       

Einzelhandel von  
Bedarfsgegenständen 698 173 2 400 1 11     

Summe 8.290 3.726 292 9.592 128 248 39 2 35 13 

 Dienstleistungsbetriebe 4               
Küchen und Kantinen 4.806 2.194 76 2.724 29 52   3 2 

Gaststätten und  
Imbisseinrichtungen 9.649 4.192 421 6.355 238 346 2 12 78 3 

Veranstalter von Volksfesten, 
Märkten, Messen und anderen 
öffentlichen Veranstaltungen 

399 40 1 249 1      

Kino, Theater, Festspielhäuser 
oder ähnliche Vorführbetriebe 21 6  8       

Verleih und/oder Reinigung 
von Lebensmittelbedarfgegen-
ständen 

2          

Summe 14.881 6.432 498 9.336 268 398 2 12 81 5 

Hersteller auf Einzelhan-
delsstufe                 

Gewerbebetriebe 1.271 928 117 1.951 67 75   11 4 

Direktvermarkter mit eigener 
Herstellung von Lebensmitteln 
tierischer Herkunft 

1.103 194 8 304 2 6   2  

Direktvermarkter mit eigener 
Herstellung von Lebensmitteln 
pflanzlicher Herkunft 

116 34 1 41      1 

Summe 2.490 1.156 126 2.296 69 81   13 5 

Gesamtsumme 31.003 12.106 980 23.142 477 790 45 15 146 28 
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5.2 Tabellarische Übersichten über die Proben nach Warencode mit 
Beanstandungsgründen 

Im Folgenden werden die Ergebnisse der untersuchten Proben dargestellt. Für die 
Beanstandung einer Probe können mehrere Gründe vorliegen. Die Probenehmer suchten 
gezielt nach auffälligen Produkten, das heißt die Probenahme erfolgte nicht zufällig. 
Daraus ergab sich ein höherer Anteil an Produkten, die von den gesetzlichen 
Bestimmungen abwichen, als tatsächlich im Handel angeboten wurde. 

Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln  

       Beanstandungsgründe 

Warencode A B C 01 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 29 

 Lebensmittel    02 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 77 

1 Milch 
109 11 10,1 

  1     2               

    1         7         

2 Milchprodukte 
113 6 5,3 

  3     3               

              1         

3 Käse 
224 38 17,0 

2 3     33               

1 1           5         

4 Butter 
20 1 5,0 

                        

  1                     

5 Eier, Eiprodukte 
65 0 0,0 

                        

                        

6 Fleisch, Geflügel, 
Wild 346 24 6,9 

3       16               

  1 2     3             

7 Fleischerzeugnisse, 
Fleischzubereitun-
gen 

429 58 13,5 
2 6 7   36               

  1 10                   

8 Wurstwaren 
748 82 11,0 

1 5 20   38               

  5 21   1               

9 Vegane/Vegetari-
sche Ersatzprodukte 87 2 2,3 

        1               

    1                   

10 Fische, Fischzu-
schnitte 79 8 10,1 

  1 1   3               

1 1 2                   

11 Fischerzeugnisse 
69 5 7,2 

        4               

    2                   
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln  

       Beanstandungsgründe 

Warencode A B C 01 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 29 

 Lebensmittel    02 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 77 

12 Krusten-, Schalen-, 
Weichtiere und Er-
zeugnisse daraus 

29 1 3,4 
                        

            1           

13 Fette, Öle 
118 7 5,9 

    4   2               

    1                   

14 Suppen, Soßen 
12 2 16,7 

1       1               

                        

15 Getreide 
50 2 4,0 

1       1               

                        

16 Getreideprodukte, 
Backvormischungen 95 1 1,1 

                        

  1                     

17 Brote, Kleingebäcke 
127 3 2,4 

                        

  3                     

18 Feine Backwaren 
284 16 5,6 

1       4               

    8           3       

20 Mayonnaisen,emul-
gierte Soßen,kalte 
Fertigsoßen,Fein-
kostsalate 

191 17 8,9 
  4     8               

    1   5               

21 Puddinge, Kremspei-
sen, Desserts, süße 
Soßen 

66 0 0,0 
                        

                        

22 Teigwaren 
52 1 1,9 

1                       

                        

23 Hülsenfrüchte, Ölsa-
men, Schalenobst 134 0 0,0 

                        

                        

24 Kartoffeln, stärkerei-
che Pflanzenteile 49 2 4,1 

    1   1               

                        

25 Frischgemüse, aus-
genommen 
Rhabarber 

186 1 0,5 
                        

          1             

26 Gemüseerzeugnisse, 
ausgenommen Rha-
barber 

141 5 3,5 
        1               

  2     2               
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln  

       Beanstandungsgründe 

Warencode A B C 01 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 29 

 Lebensmittel    02 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 77 

27 Pilze 
22 0 0,0 

                        

                        

28 Pilzerzeugnisse 
47 3 6,4 

        2               

  1 1           1       

29 Frischobst, ein-
schließlich 
Rhabarber 

158 0 0,0 
                        

                        

30 Obstprodukte, ein-
schließlich 
Rhabarber 

89 2 2,2 
        2               

    1                   

31 Fruchtsäfte, 
Fruchtnektare, 
Fruchtsirupe 

39 1 2,6 
  1                     

                        

32 Alkoholfreie Ge-
tränke 114 8 7,0 

  1     7               

                        

36 Biere, bierähnliche 
Getränke 64 4 6,3 

        1               

    3                   

37 Spirituosen,  
spirtuosenhaltige 
Getränke 

45 3 6,7 
        1               

    1                 1 

39 Zucker 
0 0 0,0 

                        

                        

40 Honige,  
Brotaufstriche 79 13 16,5 

        6               

    3         10         

41 Konfitüren, Gelees, 
Marmeladen 24 2 8,3 

        2               

        1               

42 Speiseeis, Speise-
eishalberzeugnisse 269 18 6,7 

    1   11               

    5   1               

43 Süßwaren 
69 4 5,8 

        3 1           1 

    1                   

44 Schokoladen, Scho-
koladenwaren 72 0 0,0 
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Ergebnisse der Untersuchung von Lebensmitteln  

       Beanstandungsgründe 

Warencode A B C 01 05 07 09 11 13 15 17 19 21 23 29 

 Lebensmittel    02 06 08 10 12 14 16 18 20 22 24 77 

45 Kakao 
29 0 0,0 

                        

                        

46 Kaffee,  
Kaffeeersatzstoffe 43 2 4,7 

        1               

              1         

47 Tee, teeähnliche  
Erzeugnisse 40 3 7,5 

        1             1 

  3                     

48 Säuglings- und 
Kleinkindernahrung 72 1 1,4 

                        

  1                     

49 Diätetische Lebens-
mittel 31 2 6,5 

        1               

    1                   

50 Fertiggerichte, zube-
reitete Speisen 409 49 12,0 

2 13     22               

  4 8   3               

51 Nährstoffkonzentrate 
53 20 37,7 

        6             5 

  2 6 4         2       

52 Würzmittel 
82 14 17,1 

  1 1   8               

1   4                   

53 Gewürze 
174 2 1,1 

        1               

  1                     

54 Aromastoffe 
0 0 0,0 

                        

                        

56 Hilfsmittel  
aus Zusatzstoffen 4 0 0,0 

                        

                        

57 Zusatzstoffe 
4 0 0,0 

                        

                        

59 Mineral-, Tafel-, 
Quellwasser 101 4 4,0 

        1               

  3                     
 

Legende: 

  A     Anzahl der untersuchten Proben 

   B    Anzahl der beanstandeten Proben 

    C   Anteil der beanstandeten Proben in % 
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Beanstandungsgründe:  

01 gesundheitsschädlich (mikrobiologische Verunreinigung) Art. 14 (1) i.V.m. (2) lit. a VO (EG) 
Nr. 178/2002, § 5 (1) LFGB 

02 gesundheitsschädlich (andere Ursachen) Art. 14 (1) i.V.m. (2) lit. a VO (EG) 
Nr. 178/2002, § 5 (1) LFGB 

05 nicht zum Verzehr geeignet  
(mikrobiologische Verunreinigung) 

§ 11 (2) Nr. 1 LFGB 

06 nicht zum Verzehr geeignet (andere Ursachen) Art. 14 (1) i.V.m. (2) lit. b VO (EG) 
Nr. 178/2002, § 11 (2) Nr. 1 LFGB 

07 Nachgemacht/ wertgemindert/ geschönt § 11 (2) Nr. 2 LFGB, VO n. § 13 (4) LFGB 

08 Irreführend Art. 16 VO (EG) Nr. 178/2002, § 11 (1) LFGB 

10 unzulässige gesundheitsbezogene Angaben § 12 (1) LFGB 

11 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften VO nach § 35 LFGB 

12 Zusatzstoffe, fehlende Kenntlichmachung VO nach § 13 (3) Nr. 1 LFGB 

13 Zusatzstoffe, unzulässige Verwendung § 6 (1) LFGB 

14 Pflanzenschutzmittel, Höchstmengenüberschreitung § 9 (1) Nr. 1 LFGB 

15 Pflanzenschutzmittel, unzulässige Anwendung § 9 (1) Nr. 2 LFGB 

16 Pharmakologisch wirksame Stoffe, Überschreitung  
von Höchstmengen oder Beurteilungswerten 

§ 10 LFGB 

17 Schadstoffe, Überschreitungen von Höchstgehalten VO (EG) Nr. 1881/2006, VO n. § 13 (5) LFGB 

18 Verstöße gegen sonstige Vorschriften des LFGB  
oder darauf gestützte VO (andere Ursachen)  

19 Verstöße gegen sonstige, Lebensmittel betreffende  
nationale Rechtsvorschriften 

z. B. Milch- und MargarineG, Branntwein-Mo-
nopolG u. a. 

20 Verstöße gegen unmittelbar geltendes EG-Recht  
(ausgenommen Kennzeichnung)  

21 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen,  
stoffliche Beschaffenheit 

BGA, BfR, BVL, DGF, DIN u.a. freiwillige Ver-
einbarungen 

22 Verstoß gegen Bestrahlungsverbot § 8 (1) LFGB 

23 Verstöße gegen sonstige Vorschriften des LFGB oder da-
rauf gestützte VO (mikrobiologische Verunreinigungen)  

§ 8 (1) LFGB z. B. Diät V, Mineral- und Tafel-
wasser V 

24 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen,  
stoffl. Beschaffenheit, mikrobiologische Verunreinigung 

BGA, BfR, BVL, DGF, DIN u. a. freiwillige Ver-
einbarungen 

29 Nichtübereinstimmung mit Gemeinschaftsrecht bezüglich 
neuartiger Lebensmittel 

VO (EU) 2015/2283 

77 Nicht vorschriftsgemäße Bezeichnung und Aufmachung VO (EU) 2019/33 i.V.m. VO (EU)  
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Ergebnisse der Untersuchung von Wein 

Warencode 
A B C 

Beanstandungsgründe 

 Erzeugnisse 07 08 11 71 76 77 

33 Wein 63 5 7,9      5 

34 Erzeugnisse aus Wein 51 2 3,9   1   1 

35 Weinähnliche Getränke 15 1 6,7  1 1    

 
 Beanstandungsgründe: 

07 Nachgemacht/ wertgemindert/ geschönt § 11 (2) Nr. 2 LFGB, VO n. § 13 (4) LFGB 

08 Irreführend Art. 16 VO (EG) Nr. 178/2002, § 11 (1) LFGB 

11 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften VO nach § 35 LFGB 

71 Nicht handelsübliche Beschaffenheit,  
sensorische Mängel 

E.d.W. Art. 14 Abs. 2b i.V.m. Abs. 5 VO Nr. 178/2002 
§ 16 Abs. 1 WeinG 

76 Irreführende Bezeichnung, Aufmachung 
 

E.d.W. Art. 2 Abs. 1 RL 2000/13 i.V.m. Art. 118x VO 
1234/2007 und Art. 16 VO 178/2002 §§ 25, 26 
WeinG 

77 nicht vorschriftsgemäße Bezeichnung  
und Aufmachung 

E.d.W Art. 52 Abs. 1 VO 607/2009 § 27Abs. 1 WeinG 

 
 
 
 

Ergebnisse der Untersuchung von Tabak und Tabakerzeugnissen 

Warencode 
A B C 

Beanstandungsgründe 

 Erzeugnisse 60 61 64 66 

60 Tabak und Tabakerzeugnisse 9 5 55,6 1 4 4  

 
Beanstandungsgründe:  

60 Verwendung nicht zugelassener Stoffe § 5 TabakerzG, § 4 TabakerzV 

61 Werbeverbote, Warnhinweise für Tabakerzeugnisse §§ 6, 17, 21 TabakerzG,  
§§ 12 - 17, 30 TabakerzV 

64 Kennzeichnung, Aufmachung, Irreführung § 18 Abs. 2 bis 5 TabakerzG,  
§§ 10, 11, 19, 23 TabakerzV 

66 Verbot für Tabakerzeugnisse zum oralen Gebrauch § 11 TabakerzG 
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Ergebnisse der Untersuchung von Bedarfsgegenständen 

Warencode 
A B C 

Beanstandungsgründe 

 Erzeugnisse 30 31 33 35 36 37 38 39 41 79 

81 Verpackungsmaterialien 
für kosmetische Mittel 

0 0 0,0                     

82 Bedarfsgegenstände mit  
Körperkontakt und zur  
Körperpflege 

139 15 10,8   5 6 7 3   2     2 

83 Bedarfsgegenstände zur  
Reinigung und Pflege 

58 0 0,0                     

85 Spielwaren und Scherzar-
tikel 

77 5 6,5 5                   

86 Bedarfsgegenstände mit  
Lebensmittelkontakt 

143 15 10,5     6 1 9       2   

Beanstandungsgründe: 
30 Gesundheitsschädlich (mikrobiologische Verunreinigung) Art. 3 (1) lit. a VO (EG) Nr. 1935/2004,  

§ 30 LFGB 

31 Gesundheitsschädlich (andere Ursachen) Art. 3 (1) lit. a VO (EG) Nr. 1935/2004,  
§ 30 LFGB, § 31(1) LFGB 

33 Übergang von Stoffen auf Lebensmittel § 31 (1) LFGB,  
Art. 3 (1) lit. b) u. c) VO (EG) 
Nr. 1935/2004 

35 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, stoffliche 
Beschaffenheit 

Maßn. n. Art. 5 (1) lit. a) bis g) VO (EG) 
Nr. 1935/2004; VO n. § 32 LFGB; VO 
(EG) Nr. 1907/2006 

36 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, Kennzeich-
nung, Aufmachung 

Art. 3 (2), Art. 4 (5) u. (6), Art. 5 (1) lit. k) 
u. l), Art. 15, Art. 16, Art. 17 VO (EG) 
Nr. 1935/2004, VO n. § 32 u. § 35 LFGB 

37 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, stoffliche 
Beschaffenheit 

WRMG, GefahrstoffV, GPSG 

38 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften, Kennzeich-
nung, Aufmachung 

WRMG, GefahrstoffV, GPSG 

39 Keine Übereinstimmung mit Hilfsnormen, stoffliche Be-
schaffenheit 

freiwillige Vereinbarungen BfR, BVL, 
DFG, DIN u. a. 

41 Irreführende Bezeichnung, Aufmachung von Bedarfsge-
genständen mit Lebensmittelkontakt 

Art. 3 (2) VO (EG) Nr. 1935/2004 

79 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften  
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Ergebnisse der Untersuchung von kosmetischen Mitteln 
Warencode 

A B C 
Beanstandungsgründe 

     Erzeugnis 51 52 53 54 56 57 59 

84 Kosmetische Mittel 
235 24 10,2 4 12 1 2 2 2 10 

 

Beanstandungsgründe: 
51 Täuschend, Irreführend Art. 20 VO (EG) Nr. 1223/2009 

52 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften (Chargen-

Nr., Hersteller, MHD, Verwendungszweck, Liste der Be-

standteile) 

Art. 19 VO (EG) Nr. 1223/2009 

53 Verstöße gegen Kennzeichnungsvorschriften (Vor-

sichtsmaßnahmen f. d. Gebrauch wie Warnhinweise 

und Anwendungsbedingungen) 

Art. 14 (1) b) (allergene Duftstoffe) u. 

Art. 19 (1) (d) i. V. m. Anhang III bis VI 

VO (EG) Nr.1223/2009 

54 Verwendung verbotener Stoffe, Verstöße gegen Ver-

wendungsbeschränkungen 

Art. 14 VO (EG) Nr. 1223/2009 

56 Verstöße gegen sonstige Rechtsvorschriften oder Hilfs-

normen, stoffliche Beschaffenheit 

TRG, BfR, BVL, SCCS; Verbände u. 

andere freiwillige Vereinbarungen 

57 Verstöße gegen Vorschriften zur Bereithaltung von Un-

terlagen (Zusammensetzung, physikalisch chemische 

und mikrobiologische Spezifikation, GMP-Belege, Si-

cherheitsbewertung, (ernste) unerwünschte Wirkungen, 

Wirkungsnachweise) 

Art. 8, 10, 11 und 20 VO (EG) Nr. 

1223/2009; VO (EU) Nr. 655/2013 

59 Verstöße gegen Vorschriften zur Notifizierung, Mittei-

lungspflicht, Anzeige von Herstellungs- und Einfuhrort 

Art. 13 und 16 VO (EG) Nr. 1223/2009; 

KosmetikV; § 2 TätowiermittelV 
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5.3 Abkürzungen 
Abkürzung  Bedeutung  
AAC-AA Administrative Assistance and Cooperation-System / Allgemeine Amts-

hilfe - IT-System für allgemeine Amtshilfeersuchen 

AAC-FF Administrative Assistance and Cooperation-System / Food Fraud - IT-

System für Amtshilfeersuchen zum Thema Lebensmittelbetrug 

ARfD Akute Referenzdosis - die Substanzmenge pro kg Körpergewicht, die 

über die Nahrung mit einer Mahlzeit oder innerhalb eines Tages ohne 

erkennbares Risiko aufgenommen werden kann 

AVV Allgemeine Verwaltungsvorschrift 

BfArM Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte  

BfR  Bundesinstitut für Risikobewertung  

BMEL Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 

BÜp Bundesweiter Überwachungsplan 

BVL  Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit  

CBD Cannabidiol 

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH 

DGHM Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie 

DIN Deutsches Institut für Normung 

EFSA European Food Safety Authority - Europäische Behörde für Lebensmit-

telsicherheit 

EG Europäische Gemeinschaft 

EHEC enterohämorrhagische Escherichia coli 

EU Europäische Union 

EÜP Einfuhrüberwachungsplan 

G@ZIELT gemeinsame Zentralstelle des Bundesamtes für Verbraucherschutz 

und Lebensmittelsicherheit "Kontrolle der im Internet gehandelten Er-

zeugnisse des LFGB und Tabakerzeugnisse 

GDCh Gesellschaft Deutscher Chemiker 

HACCP  Hazard Analysis Critical Control Points - Gefahrenanalyse und Überwa-

chung kritischer Lenkungspunkte 

HST Biologischer Hemmstofftest 

LFGB  Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch  
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LMIV Lebensmittelinformationsverordnung 

LOAEL Lowest Observed Adverse Effect Level - die niedrigste Dosis, bei der 

Auswirkungen auf das zentrale Nervensystem identifiziert wurden  

NemV Verordnung über Nahrungsergänzungsmittel 

NRKP  Nationaler Rückstandskontrollplan  

PCB Polychlorierte Biphenyle 

RAPEX Rapid Exchange of Information System - Europäisches Schnellwarn-

system für gefährliche Verbraucherprodukte 

RASFF  Rapid Alert System for Food and Feed - Europäisches Schnellwarnsys-

tem zur Informationsübermittlung und Warnung vor gesundheitlichen 

Gefahren im Verkehr mit Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen mit Le-

bensmittelkontakt und Futtermitteln  

REACH-

VO 
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - 

Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemika-

lien 

TabakerzV Verordnung über Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse 

TDI-Wert Tolerierbare tägliche Dosis 

THC Tetrahydrocannabinol 

Tier-LMÜV Verordnung zur Regelung bestimmter Fragen der amtlichen Überwa-
chung des Herstellens, Behandelns und Inverkehrbringens von 
Lebensmitteln tierischen Ursprungs 

TL Thermolumineszenz 

VO Verordnung 

VTEC Verotoxin bildende Escherichia coli 

WRMG Wasch-und Reinigungsmittelgesetz 
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